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2.  Petition 17/786 betr. Maskenpflicht in der Innen-
stadt

Der Petent begehrt die Aufhebung der Maskentrage-
pflicht im Bereich der Innenstadt von Reutlingen, die 
unter anderem per Allgemeinverfügung vom 12. De-
zember 2021 erlassen wurde. Er gibt an, dass diese in 
die allgemeine Handlungsfreiheit (Artikel 2 Absatz 1 
Grundgesetz – GG), in die Freiheit der Person (Arti-
kel 2 Absatz 2 Satz 2 GG) sowie in das Freizügig-
keitsrecht (Artikel 11 Absatz 2 GG) eingreife. Darüber 
hinaus erzeuge das ständige Maskentragen eine be-
drückende Stimmung. Er erkenne zum Teil sein Ge-
genüber nicht mehr. Soziale Beziehungen könnten so-
mit erheblich beschädigt werden. Außerdem seien die 
Bürger durch die bisherigen Coronmaßnahmen der 
vergangenen zwei Jahre bereits massiv in ihren Rech-
ten eingeschränkt worden. Eine Rückkehr zu Norma-
lität würde durch das Einführen der Maskenpflicht 
verzögert.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Gemäß § 20 Absatz 1 Satz 2 Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg (CoronaVO) bleibt das 
Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maß-
nahmen zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, un-
berührt. Damit ist es rechtlich zulässig, über die Coro-
naVO Absonderung hinausgehende Infektionsschutz-
maßnahmen, beispielsweise per Verwaltungsakt oder 
Allgemeinverfügung, umzusetzen. An der gegenständ-
lichen Allgemeinverfügung vom 12. Dezember 2021 
bestehen in formeller und materieller Hinsicht keine 
Zweifel hinsichtlich der Rechtmäßigkeit. Materiell-
rechtlich wurde die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung hinreichend in örtlicher und zeitli-
cher Hinsicht bestimmt konkretisiert. Das Tragen ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung trägt nach wissenschaft-
lichen Erkenntnissen zu einer deutlichen Verringe-
rung des Tröpfchenauswurfs und damit potenziell er-
regerhaltiger Aerosole bei. Dieser Schutz wird gestei-
gert, wenn alle anwesenden Personen einen derartigen 
Schutz tragen. 
Die Allgemeinverfügung trat am 13. Dezember 2021 
in Kraft und mit Ablauf des 15. Januar 2022 außer 
Kraft.
Der Hauptübertragungsweg des Coronavirus ist die 
Übertragung von Mensch zu Mensch durch respirato-
rische Aufnahme flüssiger oder fester virushaltiger 
Partikel. Durch Atmen, Sprechen, Singen oder Schrei-
en – sowie durch Husten und Niesen – werden Tröpf-
chen beziehungsweise zuvor eingeatmeter Feinstaub 
exhaliert. Diese mit der Luft ausgeatmeten Partikel 
können dabei das Virus tragen. Es gibt zahlreiche wis-
senschaftliche Studien, die die Wirksamkeit von Mas-
ken aufzeigen. Dies gilt grundsätzlich sowohl für Mund-
Nasen-Schutz (OP-Masken) als auch für FFP2-Mas-
ken. Aufgrund ihrer guten Filtereigenschaften und des 
hohen Abscheidegrades dienen FFP2-Masken, oder 
Masken vergleichbarer Norm, sowohl dem Eigen-
schutz als auch dem Fremdschutz, da die ausgeatmete 
sowie eingeatmete Luft über die Maskenfläche gefil-
tert wird. Das Tragen von Masken ist eine Maßnahme 

1.  Petition 17/231 betr. Ausstellung digitaler Impf-
nachweise

Das Anliegen des Petenten bezieht sich auf die Aus-
stellung von digitalen Impfnachweisen mit QR-Code 
für solche Personen, die zum Zeitpunkt der Einfüh-
rung des digitalen Impfnachweises bereits beide Imp-
fungen in einem Impfzentrum erhalten hatten. In einer 
Pressemitteilung vom 10. Juni 2021 hatte das Sozial-
ministerium angekündigt, dass diesem Personenkreis, 
zu dem sich auch der Petent selbst zählt, der digitale 
Impfnachweis „in den nächsten Wochen automatisch 
per Post zugeschickt“ werde. Der Petent weist darauf 
hin, dass er seinen digitalen Impfnachweis bis zum 
3. Juli 2021 nicht erhalten hatte. Weiterhin kritisiert 
der Petent, dass, verursacht durch den späten Versand 
der digitalen Impfnachweise, vermeidbare Kosten für 
die Ausstellung von digitalen Impfnachweisen durch 
Apotheken und Arztpraxen entstanden seien.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Insgesamt waren rund 2,5 Millionen Impfzertifikate pos-
talisch zu versenden. Mehrere Voraussetzungen mussten 
erfüllt sein, bevor der Versand erfolgen konnte.
Die Erzeugung der Zertifikate konnte erst nach Frei-
gabe des Bundes starten. Daher war eine Vorproduk-
tion nicht möglich. Mit Schreiben vom 20. Mai 2021 
stellte der Bund klar, dass die Nutzung der Daten der 
geimpften Personen für den postalischen Versand der 
Impfzertifikate durch § 22 des Infektionsschutzgeset-
zes in der gültigen Fassung gedeckt ist. Somit wurde 
zu diesem Zeitpunkt erst die rechtliche Grundlage für 
die Nutzung der schon erhobenen Daten für den Ver-
sand der digitalen Impfnachweise durch den Bund ge-
schaffen.
Mit der Kabinettsvorlage „Einführung und Ausstellung 
des digitalen Impfnachweises in Baden-Württemberg“ 
wurde im Umlaufverfahren des Ministerrats vom 11. Ju-
ni 2021 beschlossen, den digitalen Impfnachweis als 
zusätzliche Möglichkeit der Dokumentation von Imp-
fungen umzusetzen. Die Zustimmung zur Finanzie-
rung wurde am 24. Juni 2021 vom Finanzministerium 
erteilt. Dem Druck und postalischen Versand der digi-
talen Impfzertifikate ging die Durchführung eines 
Vergabeverfahrens voraus. Am 30. Juni 2021 kam der 
Vertrag mit der Auftragnehmerin zustande.
Um Nachsendungen zu vermeiden, sollte der Versand 
erst nach vollständiger Umsetzung des Verfahrens zur 
Ausstellung digitaler Impfzertifikate durch die Impf-
zentren erfolgen. Der tatsächliche Versand der digita-
len Impfzertifikate erfolgte also ab Anfang Juli 2021. 
Ein früherer Versand war aus den dargestellten Grün-
den nicht möglich.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Bückner
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II. Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Kurze Schilderung des Sachverhalts

Die gegenständliche Stützmauer befindet sich auf zwei 
Flurstücken und schließt an eine Betonmauer auf ei-
nem benachbarten Flurstück an, die 1,5 m vor der Flur-
stücksgrenze des Petenten endet. Entlang der Stütz-
mauer verläuft ein Radweg als Teil einer Bundesstraße.

Der Petent behauptet, dass im Zuge des Ausbaus der 
Bundesstraße eine vorhandene Natursteinmauer auf 
den Flurstücken durch die Straßenbauverwaltung im 
Jahre 1972 versetzt und neu aufgebaut worden sei. 
Nachweise hat der Petent nicht beigebracht. Der Stra-
ßenbauverwaltung liegen hierzu keine Unterlagen vor. 
Eine Bauwerksnummer der Straßenbauverwaltung 
weist die Stützmauer nicht auf. 

Nach Aktenlage hat die Stützwand vor dem Ausbau 
der Bundesstraße im Jahre 1972 wohl nur der besse-
ren baulichen Ausnutzung und gegebenenfalls Schutz 
des Grundstücks gedient, da die Bundesstraße eine 
räumliche Entfernung aufwies. Auch verschiedene be-
nachbarte Grundstücke weisen keine Stützmauern auf. 
Mit dem Ausbau im Jahre 1972 wurde der straßenbe-
gleitende Radweg bis an den Fuß der Wand angebaut. 
Dies bedeutet aber nicht, dass die Stützmauer zum 
Gegenstand der Straße geworden ist (dazu sogleich). 

Die Stützmauer befindet sich aktuell in einem 
schlechten baulichen Zustand und ist dringend sanie-
rungsbedürftig. Dies wurde durch den Betriebsdienst 
des Landratsamts im August 2020 dokumentiert. Die 
Schäden sind vor allem geprägt durch Ausbauchun-
gen, Überhänge, Absenkungen sowie herausgefallene 
und zerbrochene Steine. Starker Bewuchs schädigt die 
Mauer noch zusätzlich.

Die Grundstücke, auf denen sich die Stützmauer be-
findet, wurden nach Aussage des Petenten 1986 durch 
Herrn M. und später, im Jahr 1992, zu einem Preis 
von 20 000 DM durch den Petenten als Wochenend-
grundstück erworben.

2.  Beurteilung des Falles, insbesondere rechtliche 
Würdigung

Zu den Forderungen des Petenten im Einzelnen:

a) Beseitigung von „Baufehlern“

Der Petent begehrt, dass die „Baufehler“ an der Stütz-
mauer „in Ordnung gebracht“ werden sollen. 

Die Forderung des Petenten ist unbegründet. 

Anspruchsgegner wäre der Straßenbaulastträger der 
Bundesstraße, die Bundesstraßenverwaltung. Das Land 
Baden-Württemberg übt die Straßenbaulastträgerschaft 
im Auftrag des Bundes aus (nachfolgend nur: Straßen-
bauverwaltung). Ein Anspruch steht dem Petenten je-
doch nicht zu. 

Die Mauer auf den beiden Flurstücken wurde nicht 
von der Straßenbauverwaltung errichtet oder ver-

der Primärprävention und trägt maßgeblich dazu bei, 
die Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung 
zu reduzieren. Dies war im Dezember 2021 insbeson-
dere vor dem Hintergrund des Auftretens der Omikron-
Variante mit höherer Übertragungsrate im Vergleich 
zur zuvor zirkulierenden Delta-Variante notwendig, 
um den exponentiellen Anstieg des Infektionsgesche-
hens zu verlangsamen und eine Überlastung des Ge-
sundheitswesens zu vermeiden.
Das zuständige Landratsamt hat insofern vom 13. De-
zember 2021 bis zum 15. Januar 2022 eine Masken-
tragepflicht für bestimmte Bereiche der Stadt, insbe-
sondere der Innenstadt, erlassen. Mit dieser Maßnah-
me sollte das Infektionsrisiko bei Ansammlungen von 
Menschen, bei denen Abstände nicht und Hygiene-
maßnahmen nur bedingt eingehalten werden können, 
minimiert werden. Das Tragen von Masken ist auch 
im Freien ein wichtiger Baustein zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Coronavirus. Im Freien findet zwar 
grundsätzlich ein sofortiger Verdünnungseffekt der 
ausgeatmeten Aerosole mit Frischluft statt, jedoch ist 
die lokale Partikelkonzentration bei Nahfeldkontakten 
zu berücksichtigen. Wird ein Abstand von 1,5 Metern 
im Freien nicht eingehalten, sind Personen im direk-
ten Nahfeld einer infizierten Person, wie zum Beispiel 
bei längeren Gesprächen, einer erhöhten lokalen Kon-
zentration infektiöser Partikel ausgesetzt. Das Robert 
Koch-Institut empfiehlt insofern das Tragen von Mas-
ken auch in Außenbereichen, wenn der Mindestab-
stand nicht sicher eingehalten werden kann oder in 
unübersichtlichen Situationen mit Menschenansamm-
lungen.
Im Übrigen steht dem Petenten der Verwaltungs-
rechtsweg offen, sofern er der Auffassung ist, durch 
die Allgemeinverfügung in eigenen Rechten verletzt 
worden zu sein.

Beschlussempfehlung:
Die Petition wird für erledigt erklärt. 

Berichterstatter: Bückner

3.  Petition 16/3145 betr. Verkehrssicherungspflicht 
für eine Stützmauer

I. Gegenstand der Petition

Der Petent fordert die Sanierung einer Naturstein-
stützmauer sowie die Schaffung eines Zugangs durch 
die Straßenbauverwaltung. Alternativ fordert der Petent 
die Übernahme der mit der Natursteinmauer gesicher-
ten Flurstücke oder die Übernahme beider Flurstücke 
gegen Rückerstattung des Kaufpreises (20 000 DM) 
alternativ schenkweise durch das Land Baden-Würt-
temberg.
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Für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, das 
heißt für die Vermeidung einer Beeinträchtigung des 
öffentlichen Straßenraums ist zunächst der Grund-
stückseigentümer als Verantwortlicher der Stützmau-
er verpflichtet (vgl. §§ 907, 908 Bürgerliches Gesetz-
buch – BGB). Es handelt sich hierbei um eine Pflich-
tigkeit aus dem Eigentum, Artikel 14 Grundgesetz.
Unabhängig hiervon ist durch regelmäßige Strecken-
kontrollen des Straßenbauamts gewährleistet, dass 
eine Beeinträchtigung der Leichtigkeit und Sicherheit 
des Straßenverkehrs nicht zu besorgen ist. Obwohl 
das Bauwerk in Privatbesitz ist, ist die Streckenkon-
trolle angehalten, hier auf größere Veränderungen zu 
achten. So könnte eventuell durch die von der priva-
ten Mauer ausgehende Gefährdung eine Sperrung des 
Geh- und Radweges erforderlich werden. Es ist auch 
nicht auszuschließen, dass bei einem Starkregenereig-
nis Steine auf die Straße gespült werden. Bei Gefahr 
im Verzug aufgrund der nicht erfolgten Pflege be-
ziehungsweise Unterhaltung durch die Eigentümerin 
der Grundstücke könnte es notwendig werden, dass 
die Straßenbauverwaltung dem Schutzauftrag für 
den Geh- und Radweg wahrnehmend auf Kosten der 
Eigentümerin im Rahmen einer Ersatzvornahme tätig 
werden muss.

c)  Zugangsrecht wiederherstellen/Weiterverkauf er-
möglichen

Dieselben Erwägungen sind auch hinsichtlich des Be-
gehrens des Petenten auf Widerherstellung eines Zu-
gangs anzuführen. Der Petent beziehungsweise seine 
Ehefrau haben die Grundstücke in Kenntnis der feh-
lenden Zuwegung vonseiten der Bundesstraße erwor-
ben. Bereits aus diesem Grund scheidet ein entspre-
chender Anspruch aus. 
Im Übrigen steht es den Eigentümern frei, ein solches 
gegebenenfalls im nachbarlichen Einvernehmen ding-
lich sichern zu lassen. Zudem dürfte, sofern keine an-
dere Zuwegung besteht, ein Notwegerecht bestehen 
(vgl. § 917 BGB). 
Die vom Petenten vorgetragenen Gründe stehen einer 
Weiterveräußerung nicht entgegen. Zudem ist das 
Grundstück im Grundbuch und im Kataster angelegt 
und eingemessen und damit tauglicher Verkaufsge-
genstand. 

d)  Übernahme des Grundstücks durch die Straßenbau-
verwaltung

Eine Übernahme durch die Bundesrepublik Deutsch-
land oder das Land Baden-Württemberg zu einem Kauf-
preis von 20 000 DM oder schenkweise kommen nicht 
in Betracht. Eine Nutzung der Flurstücke als Aus-
gleichsflächen für Straßenbaumaßnahmen ist nicht an-
gedacht. Zudem ist die schenkweise Übernahme nicht 
wirtschaftlich vorteilhaft, weil insoweit Unterhaltungs-
pflichten bestehen. Durch die notwendige Sanierung 
der Stützmauer würden zudem hohe Kosten entste-
hen, die einer Übernahme ebenfalls entgegenstehen.
Das Regierungspräsidium hat eine Übernahme der 
Flurstücke aus diesem Grunde abgelehnt.

ändert. Unterlagen hierzu liegen der Straßenbauver-
waltung nicht vor. Unterlagen, aus denen sich etwas 
Gegenteiliges ergeben könnte, wurden vom Petenten 
ebenfalls nicht beigebracht. 

Bereits aus dem Umstand, dass die Stützmauer nicht 
von der Straßenbauverwaltung errichtet oder verän-
dert wurde, kann der Petent keine Ansprüche gegen 
die Straßenbauverwaltung geltend machen.

Im Übrigen haben der Petent beziehungsweise seine Ehe-
frau die Flurstücke im Jahr 1992, das heißt ca. 20 Jahre 
nach dem Ausbau der Bundesstraße mit der Stützmauer 
erworben. Etwaige Ansprüche müssten sie gegebenen-
falls gegen den Verkäufer der Flurstücke geltend ma-
chen, sofern ihnen hieraus Mängelrechte zustehen.

b) Verkehrssicherheit wiederherstellen

Dem Petenten steht ein begehrter Anspruch auf Wie-
derherstellung der Verkehrssicherheit durch Herstel-
lung eines ordnungsgemäßen Zustandes nicht zu. 

Die streitgegenständliche Stützmauer dient bereits 
nicht der Straße, sondern der Terrassierung des Han-
ges. Sie ist nicht Teil des Straßenkörpers und somit 
von der Unterhaltungspflicht des Straßenbaulastträ-
gers nicht umfasst. Sie wies im Jahr 1972 gegenüber 
der Bundesstraße eine räumliche Entfernung auf. Sie 
dient aber auch nicht dem später angelegten Radweg. 

Etwas Anderes würde nur dann gelten, wenn die 
Stützmauer ein Bestandteil der Straße wäre. Dies ist 
aber an dieser Stelle gerade nicht der Fall. Stützmau-
ern können Teil des Straßenkörpers im Sinne von § 1 
Absatz 4 Nummer 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
sein, wenn sie dem Schutz der Straße dienen. Vor-
aussetzung für eine als Straßenbestandteil zu qualifi-
zierende Stützmauer ist dabei, dass ein funktionaler 
Zusammenhang der Stützmauer zur Straße besteht. 
Die Stützmauer muss für die Herstellung beziehungs-
weise Aufrechterhaltung der für die Benutzbarkeit der 
Straße gebotenen Sicherheit in dem Sinne erforder-
lich sein, dass sie entweder die höher gelegene Straße 
selbst gegen ein angrenzendes Grundstück abstützt, 
oder die tiefer liegende Straße gegen ein Abrutschen 
des anliegenden Geländes schützt. Dient die Stütz-
mauer dagegen nicht überwiegend Straßenzwecken, 
sondern vorrangig dem Interesse des Grundstücks-
eigentümers an einer besseren baulichen Ausnutzung 
seines Grundstücks oder allein dem Schutz dieses 
Grundstücks, so ist sie allein diesem zuzuordnen mit 
der Folge, dass kein Straßenbestandteil im Sinne von 
§ 1 Absatz 4 Nummer 1 FStrG vorliegt und eine Un-
terhaltungspflicht des Straßenbaulastträgers nicht in 
Betracht kommt.

Wie bereits dargestellt, ist die Stützmauer nicht zur 
Absicherung der Straße errichtet worden, sondern 
zum Zwecke der Terrassierung der Grundstücke. Sie 
wurde im Zuge des Ausbaus auch nicht verändert und 
ist damit nicht zum Straßenbestandteil geworden. An-
dere benachbarte Hanggrundstücke weisen ebenfalls 
keine Stützmauern auf. Dies spricht ebenfalls dafür, 
dass die Stützmauer alleine der Terrassierung der 
Grundstücke dient.
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raum vom 14. bis 21. Januar 2018 entwendet haben 
könnten. Die drei Beschuldigten hätten in der Ver-
gangenheit die Mutter des Petenten gepflegt. Im Jahr 
2017 habe er der Beschuldigten A. für mehrere Wo-
chen seinen Wohnungsschlüssel überlassen. Die Be-
schuldigte A. sollte sich um die Wohnung kümmern. 
Er vermute, dass die Beschuldigte A. in dieser Zeit 
einen Nachschlüssel für seine Wohnung habe anferti-
gen lassen. Von dem in seiner Wohnung aufbewahr-
ten Geld habe er den Beschuldigten G. und S. im Jahr 
2017 erzählt, weshalb er davon ausgehe, dass alle drei 
Beschuldigten Kenntnis von dem Geld hatten. 
Er gehe davon aus, dass ihm das Geld am 20. Januar 
2018 entwendet worden sei. Die drei Beschuldigten 
hätten ihn am Abend des 20. Januar 2018 betrunken 
gemacht, um in seiner Wohnung das Geld zu stehlen. 
Die Beschuldigten G. und S. hätten ihn an diesem Tag 
zu einem Umtrunk eingeladen. Der Petent vermutet, 
dass die Beschuldigte A. während seiner Abwesenheit 
in der Wohnung war und das Geld stahl. Der Zutritt 
zu seiner Wohnung sei entweder mittels des Nach-
schlüssels erfolgt oder durch kurzfristiges Entwenden 
des Originalschlüssels im Rahmen des Umtrunks. 
Während dieses Umtrunks sei es den Beschuldigten 
möglich gewesen, an den Schlüssel zu gelangen.
Der Beschuldigten A. warf der Petent darüber hinaus 
vor, dass diese sich von ihm 1 500 Euro als Darlehen 
geliehen habe und das Geld in der Folge nicht zurück-
bezahlt habe.
Außerdem soll die Beschuldigte A. mehrere Armrei-
fen der Beschuldigten G. entwendet haben. Der Petent 
habe bereits im Oktober 2017 die Armreifen der Be-
schuldigten G. bei einem Pfandleiher ausgelöst und 
mit der Beschuldigten G. vereinbart, dass die Schul-
den bei ihm bzw. durch Pflege seiner Mutter abge-
arbeitet werden sollen. Die Beschuldigte A. sei jedoch 
kurzfristig in seiner Wohnung gewesen und habe vor-
gegeben, die Schulden in Höhe von 1 500 Euro be-
gleichen zu wollen. Das habe die Beschuldigte A. 
jedoch nicht getan. Vielmehr habe die Beschuldigte 
A. die Wohnung kurze Zeit später wieder verlassen, 
danach seien die Armreifen verschwunden gewesen. 
Die Beschuldigten haben die ihnen vorgeworfenen 
Taten bestritten. Sie geben im Wesentlichen an, das 
Geld nicht entwendet zu haben. Die Beschuldigte A. 
gab darüber hinaus an, dass sie tatsächlich Geldbe-
träge von dem Petenten erhalten habe, die Schulden 
jedoch vollständig abgearbeitet habe. Sie habe auch 
zu keinem Zeitpunkt die Armreifen der G. entwendet. 
Nach Durchführung der Beschuldigtenvernehmungen, 
bei welchen die Beschuldigten den Tatvorwurf ab-
stritten, legte das Polizeirevier die Akten am 21. März 
2018 der Staatsanwaltschaft vor.
Die Staatsanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfah-
ren mit Verfügung vom 22. März 2018 gemäß § 170 
Absatz 2 der Strafprozessordnung (StPO) mangels 
hinreichenden Tatverdachts ein. Aufgrund der sich 
widersprechenden Angaben der Beteiligten lasse sich 
nicht feststellen, wie sich die Vorgänge tatsächlich 
zugetragen haben. Es stehe letztlich Aussage gegen 
Aussage, ohne dass einer der Aussagen von vornher-

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Epple

4.  Petition 17/724 betr. Wohnungseinbruch, Be-
weissicherung durch die Polizei

I. Gegenstand der Petition

Der Petent rügt das Verhalten von Polizeibeamten so-
wie der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit ei-
nem Wohnungseinbruchsdiebstahl, bei dem ihm Bar-
geld in Höhe von 15 000 Euro entwendet worden sein 
soll. Außerdem sei ihm im weiteren Verlauf durch 
betrügerisch operierende Personen ein weiterer finan-
zieller Schaden in Höhe von 3 000 Euro entstanden. 
Er trägt vor, dass die Ermittlungsbehörden (Polizei-
dienststelle sowie Staatsanwaltschaft), unzureichend 
ermittelt beziehungsweise keine ausreichende „Be-
weissicherung“ vorgenommen hätten.

II. Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Vorbringen des Petenten

Der Petent führt seine als besonders prekär empfun-
dene dauerhaft wirtschaftlich schlechte Situation auf 
einen Wohnungseinbruchsdiebstahl zurück, bei dem 
ihm Bargeld in Höhe von 15 000 Euro entwendet wor-
den sein soll. Darüber hinaus sei er im weiteren Ver-
lauf um weitere 3 000 Euro durch betrügerisch operie-
rende Personen geschädigt worden. In beiden Fällen 
habe er Forderungen tituliert, die Schuldner zeigten 
jedoch keinerlei Absicht, diese zu begleichen. 
In diesem Zusammenhang habe der Petent auch eine 
strafrechtliche Verfolgung in Gang gesetzt, jedoch 
ohne den geringsten Erfolg, da diese Fälle von der 
Staatsanwaltschaft mit unterschiedlichen Begründun-
gen „abgetan“ worden seien. Mit einem der Schuldner 
stünde der Petent weiterhin in Kontakt, dieser würde 
ihm immer wieder das Versprechen der Rückzahlung 
erteilen, jedoch nicht umsetzen.
Außerdem trägt der Petent vor, dass bei der Ermitt-
lung der Diebstahlsdelikte seitens der Ermittlungsbe-
hörden kardinale Versäumnisse festzustellen seien. Er 
benennt diesbezüglich nicht zeitnah zum Tatgesche-
hen stattgefundene Maßnahmen der Beweissicherung, 
beanstandet dies und bittet um Klärung.

2. Sachverhalt

Der Petent erstattete am 21. Januar 2018 beim Poli-
zeirevier Strafanzeige gegen die Personen A., G. und 
S. wegen Diebstahls. Er gab an, dass er von seiner 
verstorbenen Mutter 15 000 Euro Bargeld geerbt ha-
be. Dieses Geld habe er in drei Umschlägen in seiner 
Wohnung aufbewahrt. Der Petent äußerte den Ver-
dacht, dass die drei Beschuldigten das Geld im Zeit-
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 Eine Gegenvorstellung des Petenten vom 15. Januar 
2021 wies die Generalstaatsanwaltschaft mit Bescheid 
vom 19. Januar 2021 zurück. 
Der Petent erstattete außerdem am 24. September 
2018 in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Straf-
anzeige gegen A. wegen des Verdachts des Betruges 
sowie gegen G. wegen des Verdachts der Unterschla-
gung. Der Beschuldigten A. warf der Petent vor, sich 
von ihm insgesamt 3 000 Euro in mehreren Teilbeträ-
gen geliehen, das Darlehen im Anschluss jedoch nicht 
zurückgezahlt zu haben. Die Staatsanwaltschaft stellte 
das Ermittlungsverfahren mit Verfügung vom 19. Ok-
tober 2018 gemäß § 170 Absatz 2 StPO mangels hin-
reichenden Tatverdachts ein. Die unübersichtlichen 
und schwer verständlichen handschriftlichen Aufzeich-
nungen des Petenten seien für eine Bezifferung des 
Schadens nicht geeignet. Aus den Notizen ergebe 
sich, dass die Schulden der Beschuldigten zumindest 
teilweise mit ihrer erbrachten Arbeitskraft verrechnet 
wurden. Die Beschuldigte A. habe im Rahmen des 
früheren Ermittlungsverfahrens angegeben, dass sie 
ihre Schulden vollständig abgearbeitet habe. Auf-
grund der sich widersprechenden Angaben der Betei-
ligten bleibe unklar, ob die Schulden tatsächlich ge-
tilgt wurden oder zumindest teilweise noch bestehen. 
Diese Frage könne jedoch dahingestellt bleiben, weil 
im Hinblick auf die Gesamtumstände der Tat davon 
auszugehen sei, dass die Beschuldigte zum Zeitpunkt 
der Darlehensaufnahme noch gewillt war, den ge-
schuldeten Betrag durch die Erbringung ihrer Arbeits-
kraft zu begleichen. Ein Vorsatz im Sinne des § 263 
Strafgesetzbuch (StGB) sei daher nicht nachweisbar. 
Der Beschuldigten G. warf der Petent vor, sich von 
dem Petenten zu einem nicht näher bekannten Zeit-
punkt 900 Euro Bargeld geliehen und den Betrag in 
der Folge unterschlagen zu haben. Die Staatsanwalt-
schaft stellte das Ermittlungsverfahren mit Verfügung 
vom 16. Oktober 2018 gemäß § 170 Absatz 2 StPO 
ein. Der Tatbestand der Unterschlagung sei im vor-
liegenden Fall nicht erfüllt, weil der Geldbetrag als 
Darlehen gewährt wurde, die Geldscheine demnach 
übereignet wurden und zum Zeitpunkt der Zahlungs-
verweigerung nicht mehr im Eigentum des Petenten 
standen. Sollte die Beschuldigte von Beginn an in 
rechtswidriger Absicht gehandelt haben, käme viel-
mehr ein Vergehen des Betruges in Betracht. Der Tat-
nachweis könne diesbezüglich jedoch nicht mit der 
für eine Anklageerhebung notwendigen Sicherheit ge-
führt werden. So sei die Beschuldigte ihren Zahlungs-
verpflichtungen offenbar zunächst nachgekommen. 
Vor diesem Hintergrund sei kaum davon auszugehen, 
dass sie bereits zum Zeitpunkt der Darlehensaufnah-
me vorsätzlich im Sinne des § 263 StGB handelte.
Mit Schreiben vom 19. Juli 2021 gegenüber der Dia-
konischen Beratungsstelle brachte der Petent erneut 
seine Lebenssituation vor und übermittelte ein offen-
sichtlich von ihm selbst erstelltes, nicht unterschriebe-
nes Geständnis der S. mit demselben Datum.
Mit Schreiben vom 26. Juli 2021 wandte sich der Pe-
tent mit dem Sachverhalt an den Oberbürgermeister 
und monierte diesem gegenüber die „Versäumnisse“ 
der Ermittlungsbehörden, insbesondere des Polizeire-

ein ein erhöhter Beweiswert zukomme und ohne dass 
unbeteiligte Zeugen zur Verfügung stünden, die mit 
ihren Angaben ausreichenden Aufschluss über das tat-
sächliche Geschehen geben könnten. 

Gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft erhob der 
Petent Beschwerde. Er könne nicht hinnehmen, dass 
die Beschuldigten „ungeschoren“ davonkommen. 

Die Generalstaatsanwaltschaft gab der Beschwerde 
mit Verfügung vom 5. Juni 2018 unter Bezugnahme 
auf die Gründe der angefochtenen Verfügung keine 
Folge. Mit Schreiben vom 5. Juli 2018 erhob der Pe-
tent Dienstaufsichtsbeschwerde unter anderem gegen 
den zuständigen Dezernenten der Staatsanwaltschaft 
und rügte dabei die aus seiner Sicht „unzureichenden 
und zu schnell eingestellten Ermittlungen“. Der Lei-
tende Oberstaatsanwalt wies die Dienstaufsichtsbe-
schwerde mit Bescheid vom 16. Juli 2018 zurück. 

Mit Schreiben vom 10. Juli 2018 forderte der Petent 
gegenüber der Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme 
von Schmuckstücken bei A. sowie deren Begutach-
tung. Dies wurde von der Staatsanwaltschaft aufgrund 
mangelnden Beweiswerts am 17. Juli 2018 abgelehnt. 

Mit Schreiben vom 14. November 2020 beantragte der 
Petent die Wiederaufnahme des Verfahrens und be-
richtete von einem Gespräch zwischen der Beschul-
digten S. und G. am 12. November 2020. Die Be-
schuldigte S. soll dabei gegenüber der Beschuldigten 
G. eingeräumt haben, für den Diebstahl der 15 000 Eu-
ro verantwortlich zu sein. Zudem habe S. ihm im Rah-
men einer Privatfeier seinen Hausschlüssel entwendet 
und im Anschluss wieder zugesteckt. Er vermutete, 
dass S. in der Zwischenzeit in seiner Wohnung gewe-
sen sei. 

Die Staatsanwaltschaft nahm daher mit Verfügung 
vom 19. November 2020 das Ermittlungsverfahren 
wieder auf und ließ die Beschuldigten erneut polizei-
lich vernehmen. Die Beschuldigte G. hat die Angaben 
des Petenten jedoch im Rahmen einer polizeilichen 
Vernehmung nicht bestätigt, sogar klar in Abrede ge-
stellt. Vielmehr habe der Petent bei einem zufälligen 
Treffen ihr (G.) gegenüber erwähnt, er glaube, dass S. 
die Täterin sei und diese nun beschuldigt werden sol-
le. Dies lehnte A. ab. Daher stellte die Staatsanwalt-
schaft das Ermittlungsverfahren mit Verfügung vom 
1. Dezember 2020 erneut gemäß § 170 Absatz 2 StPO 
ein, da weiterhin widersprüchliche Angaben der Be-
schuldigten und keine Beweismittel vorlagen, welche 
den Tatnachweis mit einer die Anklageerhebung not-
wendigen Sicherheit führen konnten. 

Gegen diese Verfügung erhob der Petent mit Schrei-
ben vom 14. Dezember 2020 erneut Beschwerde. Die 
Generalstaatsanwaltschaft gab der Beschwerde mit 
Bescheid vom 18. Dezember 2020 keine Folge. Man-
gels belastbarer objektiver Beweismittel oder An-
haltspunkte für eine Täterschaft der Beschuldigten 
seien weitere Ermittlungsschritte, wie vom Petenten 
im Rahmen seiner Beschwerde aufgeführt, nicht an-
gezeigt, nachdem solche zumindest das Vorliegen ei-
nes Anfangsverdachts voraussetzten. Bloße Vermu-
tungen reichten für weitere Maßnahmen nicht aus. 



7

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2419

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Epple

5.  Petition 16/5342 betr. Auflösung der Regierungs-
präsidien, Wahl der Landrätinnen und Landräte

Die Petentin bittet um die Auflösung der Regierungs-
präsidien in Baden-Württemberg. Außerdem begehrt 
sie die Möglichkeit der Direktwahl der Landrätinnen 
und Landräte durch die jeweilige Kreisbevölkerung.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Zur Auflösung der Regierungspräsidien:

Allgemeine Verwaltungsbehörden sind die Regie-
rungspräsidien und die unteren Verwaltungsbehörden 
(§ 10 des Landesverwaltungsgesetzes – LVwG – vom 
14. Oktober 2008). Diese Regelung bestand auch 
schon in dem Landesverwaltungsgesetz vom 7. No-
vember 1955. 
Im Jahr 2005 wurden durch das „Gesetz zur Reform 
der Verwaltungsstruktur, zur Justizreform und zur Er-
weiterung des kommunalen Handlungsspielraums“ 
und im Jahr 2009 durch das „Gesetz zur Weiterent-
wicklung der Verwaltungsstrukturreform“ die Re-
gierungspräsidien gestärkt und der dreistufige Ver-
waltungsaufbau wurde zum prägenden Element der 
Landesverwaltung. In diesem Verwaltungsaufbau ha-
ben Regierungspräsidien als Mittelbehörde eine Ko-
ordinierungsfunktion zwischen den obersten und den 
unteren Landesbehörden. 
Auch im Sinne der nahbaren Landespolitik bieten die 
Regierungspräsidien als Bündelungsbehörde den Bür-
gerinnen und Bürgern und weiteren Interessenvertre-
tungen eine einheitliche und gebündelte Anlaufstelle. 
Die Regierungspräsidien ermöglichen durch ihre Bün-
delungs- und Koordinierungsfunktion eine einheit-
liche Rechtsanwendung von Landes-, Bundes- und 
Europarecht, welche einer von Ort zu Ort unterschied-
lichen Aufgabenerledigung effektiv vorbeugt. 
Im Falle einer Abschaffung der Regierungspräsidien 
müssten also die Aufgaben dieser bündelnden Behör-
den neu zugeteilt werden. Möglich wäre, dass diese 
auf neu zu schaffende zentrale Stellen wie Landes-
oberbehörden übertragen werden, alternativ bräuchte 
es für den Geschäftsbereich jedes Ministeriums zu-
ständige Mittelbehörden. Eine wichtige Funktion der 
Regierungsbehörden, die beispielsweise auch nicht 
von unteren Behörden übernommen werden kann, ist 
die Aufsichtsfunktion gegenüber Stadt- und Landkrei-
sen, Großen Kreisstädten und sonstigen Selbstverwal-
tungskörperschaften. 

viers. Nachdem eine Antwort des Oberbürgermeisters 
ausgeblieben war, meldete sich der Petent telefonisch 
im Vorzimmer und kündigte „Amok“ an. Der Sach-
verhalt wurde zur Anzeige gebracht und der Staats-
anwaltschaft vorgelegt.

3.  Beurteilung des Falles, insbesondere rechtliche 
Würdigung

Der Petent rügt unzureichende Maßnahmen der Be-
weissicherung, zeitnah zum mutmaßlichen Tatge-
schehen sowie die Einstellungsverfügungen durch die 
Staatsanwaltschaft.
Die Anzeige des Petenten vom 21. Januar 2018 wur-
de von den Beamten des Polizeireviers aufgenommen, 
bearbeitet und an die Staatsanwaltschaft vorgelegt. 
Die durch den Petenten verdächtigten Personen wur-
den vernommen.
Sowohl das fachliche als auch das dienstliche Verhal-
ten der Polizeibeamten ist nicht zu beanstanden.
Die Sachbehandlung der Staatsanwaltschaft und der 
Generalstaatsanwaltschaft ist ebenfalls nicht zu bean-
standen. 
Gemäß § 170 Absatz 2 StPO stellt die Staatsanwalt-
schaft das Verfahren ein, wenn die Ermittlungen kei-
nen genügenden Anlass zur Erhebung der öffentlichen 
Klage geben. Genügender Anlass zur Anklageerhe-
bung besteht aber nur, wenn eine spätere Verurteilung 
einer bestimmten Person wahrscheinlich ist. Daran 
fehlt es vorliegend. 
Die Angaben des Petenten, wer für den Diebstahl der 
15 000 Euro verantwortlich sein soll, wechseln. Wäh-
rend er zunächst alle drei Beschuldigten A., G. und 
S. verdächtigte, richtete sich sein Verdacht in seinem 
Schreiben vom 27. März 2018 ausschließlich gegen 
A. In der weiteren Folge bezichtigte er die Beschul-
digte S. der Tat. Objektive Beweismittel, die einen 
hinreichenden Tatverdacht gegen eine der Beschul-
digten begründen könnten, liegen nicht vor. Weitere 
Ermittlungen, wie beispielsweise die vom Petenten 
begehrten Bankermittlungen, waren vor dem Hinter-
grund der wechselnden bloßen Behauptungen des Pe-
tenten nicht angezeigt. 
Die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen A. 
wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Darlehen 
ist gleichfalls nicht zu beanstanden. Zu Recht hat die 
Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen, dass die Be-
schuldigte zumindest teilweise Arbeitsstunden geleis-
tet hat, weshalb ein Betrugsvorsatz zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses nicht nachweisbar ist. 
Schließlich ist auch die Einstellung des Ermittlungs-
verfahrens gegen G. im Zusammenhang mit den ge-
liehenen 900 Euro nicht zu beanstanden. Die Beschul-
digte ist ihren Verpflichtungen zur Rückzahlung bzw. 
zur Ableistung von Arbeitsstunden zunächst nachge-
kommen. Vor diesem Hintergrund ist nicht nachweis-
bar, dass die Beschuldigte bereits im Zeitpunkt der 
Darlehensaufnahme vorsätzlich handelte.
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rechts (Dienstrechtsreformgesetz) vom 9. November 
2010 unter Berücksichtigung der demografischen Ent-
wicklung schrittweise von 65 Jahren angehoben. Das 
Beamtenrecht folgte insoweit der Anhebung des Ren-
teneintrittsalters in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung um zwei Jahre. Die Altersgrenze trägt der Erfah-
rung Rechnung, dass bei Erreichen eines bestimmten 
Lebensalters Leistungskraft und Leistungsfähigkeit im 
Allgemeinen nachlassen und dem gesundheitlichen 
Anforderungsprofil des Dienstes nicht mehr genügt 
werden kann, wobei nicht für alle Dienstbereiche von 
demselben Anforderungsprofil ausgegangen werden 
muss. 
Für einzelne Gruppen von Beamtinnen und Beamten 
gelten abweichende gesetzliche Altersgrenzen (§ 36 
Absatz 2 bis 4 LBG). So erreichen beispielsweise Be-
amtinnen und Beamte auf Lebenszeit des Polizeivoll-
zugsdienstes, auch wenn sie in Planstellen des Lan-
desamts für Verfassungsschutz eingewiesen sind, so-
wie des Vollzugsdienstes und des Werkdienstes im 
Justizvollzug und des Abschiebungshaftvollzugsdiens-
tes die gesetzliche Altersgrenze bereits mit dem Ab-
lauf des Monats, in dem sie das 62. Lebensjahr voll-
enden.

– Hinausschiebung der Altersgrenze

Das Landesrecht sieht auch bereits die Möglichkeit 
vor, nach Erreichen der Altersgrenze freiwillig im 
aktiven Dienst zu bleiben. Auf Antrag kann der Ein-
tritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Alters-
grenze grundsätzlich bis zu dem Ablauf des Monats 
hinausgeschoben werden, in dem die Beamtin oder 
der Beamte das 70. Lebensjahr vollendet (§ 39 Satz 1 
LBG). Mit der Anhebung der davor geltenden Grenze 
des (vollendeten) 68. Lebensjahres auf das nun gel-
tende (vollendete) 70. Lebensjahr durch das Gesetz 
zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und ande-
rer Vorschriften vom 1. Dezember 2015 wurde die 
mit der Dienstrechtsreform 2011 eingeleitete „Offen-
sive für freiwillige Weiterarbeit“ fortgeführt.
Aufgrund der Sonderaltersgrenzen ist für Beamtinnen 
und Beamte des Polizeivollzugsdienstes, des Justiz-
vollzugsdienstes, des Werkdienstes im Justizvollzug 
und des Abschiebungshaftvollzugsdienstes eine Wei-
terarbeit nur bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres 
und für Beamtinnen und Beamte des Einsatzdienstes 
der Feuerwehr bis zur Vollendung des 63. Lebensjah-
res möglich (§ 39 Satz 2 LBG).
Voraussetzung ist jeweils, dass die Hinausschiebung 
der Altersgrenze im dienstlichen Interesse liegt (§ 39 
Satz 1 LBG). Hierdurch soll die Organisationshoheit 
des Dienstherrn gestärkt werden. Die Erfahrungen 
haben gezeigt, dass die Dienststellen nicht nur aus 
individuellen, in der Person liegenden Gründen, son-
dern aus den unterschiedlichsten personalwirtschaft-
lichen und organisatorischen Gründen stärker darauf 
Einfluss haben müssen, ob sie die angebotene Weiter-
arbeit tatsächlich annehmen können.

Zur Direktwahl der Landrätinnen und Landräte:

In Baden-Württemberg wird seit Bestehen des Landes 
die Landrätin oder der Landrat durch den Kreistag ge-
wählt (§ 39 der Landeskreisordnung). Für die Bestel-
lung der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptver-
waltungsbeamten, wie Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister oder Landrätinnen und Landräte, gibt es in 
Baden-Württemberg keine verfassungsrechtlichen Vor-
gaben. Dadurch liegt die Festlegung dieses Wahlver-
fahrens im Gestaltungsermessen des Landesgesetz-
gebers.
Die vergangenen parlamentarischen Initiativen zu die-
ser Thematik haben bisher im Landtag keine Mehrheit 
erreicht. Ob sich hieran künftig etwas ändert, bleibt 
offen.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatterin: Gericke

6.  Petition 17/773 betr. Renteneintrittsalter der Be-
amtinnen und Beamten

Der Petent fordert ein flexibles Renteneintrittsalter für 
Beamtinnen und Beamte. So sollten Beamtinnen und 
Beamte auch noch im hohen Alter arbeiten dürfen. 
Sofern sie dagegen körperlich für bestimmte Tätigkei-
ten nicht mehr geeignet sind, sollten sie eine andere 
Tätigkeit erhalten oder ihre Arbeitszeit herabsetzen 
können.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

– Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze

Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit treten grund-
sätzlich nach Erreichen der Altersgrenze kraft Geset-
zes in den Ruhestand (§ 25 des Beamtenstatusgeset-
zes – BeamtStG). Die Entscheidung, grundsätzlich 
eine Altersgrenze für den Eintritt der Beamtinnen und 
Beamten in den Ruhestand festzulegen, kann auf Lan-
desebene nicht geändert werden. Die Beendigung des 
Beamtenverhältnisses gehört zum Bereich des Status-
rechts, für den der Bund mit dem Beamtenstatusge-
setz von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskom-
petenz Gebrauch gemacht hat. Dem Landesrecht ist 
lediglich die nähere Ausgestaltung überlassen. Dem 
Petenten steht es insofern frei, sich an den Petitions-
ausschuss des Deutschen Bundestages zu wenden.
Der Landesgesetzgeber hat von dem ihm zustehenden 
Gestaltungsspielraum dergestalt Gebrauch gemacht, 
dass er die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhe-
stand grundsätzlich auf den Ablauf des Monats fest-
gelegt hat, in dem die Beamtinnen und Beamten das 
67. Lebensjahr vollenden (§ 36 Absatz 1 des Landes-
beamtengesetzes – LBG). Er hat die Altersgrenze 
durch das Gesetz zur Reform des öffentlichen Dienst-
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auch eine geringerwertige Tätigkeit im Bereich dessel-
ben Dienstherrn übertragen (§ 26 Absatz 3 BeamtStG) 
bzw. ihre oder seine Arbeitszeit entsprechend der be-
grenzten Dienstfähigkeit herabgesetzt werden (§ 27 
BeamtStG).

– Dienstbefreiungen

Außerdem gibt es für Beamtinnen und Beamte ver-
schiedene Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung und 
der Beurlaubung.

Damit sieht das Beamtenrecht bereits eine Vielzahl 
von Möglichkeiten vor, um den Eintritt in den Ru-
hestand entsprechend der Dienstfähigkeit und den 
Wünschen der Beamtinnen und Beamten individuell 
zu gestalten. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Herkens

7. Petition 17/788 betr. Eintrag in die Gräberliste

Der Petent bittet um Klärung eines Sachverhalts be-
treffend den Eintrag zweier Grabstätten in die Grä-
berliste entsprechend der Verwaltungsvorschrift zum 
Gräbergesetz (GräbVwV). Der Todesfall der beiden 
Verstorbenen, die auf dem Friedhof in Zunsweier, 
einem Stadtteil der Stadt Offenburg, bestattet und Sol-
daten im Ersten Weltkrieg gewesen seien, sei in der 
jeweiligen Verlustliste verzeichnet. Nach Meinung 
des Petenten sei nach § 1 Absatz 5 Nummer 2 der All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz 
eine Abschrift der Gräberliste dem Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge e. V. zu übersenden. Dies 
sei aber vermutlich nicht geschehen, da die beiden 
Grabstätten nicht im Online-Verzeichnis des Volks-
bunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. aufgeführt 
seien.

Die Prüfung des Sachverhalts hat Folgendes ergeben:

Tatsächlich sind die beiden Gräber in der von der 
Stadt Offenburg geführten Gräberliste nicht verzeich-
net. Die Stadt führt dazu aus, dass sich Grabzeichen 
des Ersten Weltkriegs auf dem Friedhof im Stadtteil 
Zunsweier befänden. Darunter seien auch die Grab-
zeichen der vom Petenten angeführten beiden Kriegs-
toten. Die beiden Gräber seien nicht in der von der 
Stadt zu führenden Gräberliste nach § 5 Absatz 1 Grä-
bergesetz enthalten.

Die vom Petenten genannten Grabstätten sind Gräber, 
die dem Grunde nach unter das Gesetz über die Erhal-
tung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherr-
schaft (Gräbergesetz) fallen könnten.

Eine nachträgliche Übernahme von Gräbern, die unter 
das Gräbergesetz fallen, in die öffentliche Obhut ist 

– Versetzung in den Ruhestand auf Antrag

Auf Antrag können Beamtinnen und Beamte auf Le-
benszeit auch vorzeitig in den Ruhestand versetzt 
werden (§ 40 LBG). Bei der Versetzung in den Ruhe-
stand auf Antrag müssen die Beamtinnen und Beam-
ten ebenfalls eine bestimmte Altersgrenze erreicht 
 haben. So können nach § 40 Absatz 1 Satz 1 LBG 
 Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit auf ihren An-
trag in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 
63. Lebensjahr vollendet haben (Nummer 1) oder 
schwerbehindert im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch sind und das 62. Lebens-
jahr vollendet haben (Nummer 2). Beamtinnen und 
Beamten auf Lebenszeit der Vollzugsdienste können 
bereits mit Vollendung des 60. Lebensjahres einen 
entsprechenden Antrag stellen (vgl. § 40 Absatz 1 Satz 
2 LBG). 

Nach § 40 Absatz 2 Satz 1 LBG sind Beamtinnen und 
Beamte auf Lebenszeit auf ihren Antrag in den Ruhe-
stand zu versetzen, wenn sie eine Dienstzeit von  
45 Jahren erreicht und das 65. Lebensjahr vollendet 
haben. Bei Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit 
der Vollzugsdienste tritt das 60. Lebensjahr an die 
Stelle des 65. Lebensjahres (vgl. § 40 Absatz 2 Satz 4 
LBG).

–  Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähig-
keit

Auch wegen Dienstunfähigkeit können Beamtinnen 
und Beamte vorzeitig in den Ruhestand versetzt wer-
den (§§ 26 Absatz 1 Satz 1 BeamtStG, 43 ff. LBG). 
Die materiellen Voraussetzungen hierfür hat der Bund 
im Rahmen seiner konkurrierenden Gesetzgebungs-
kompetenz abschließend im Beamtenstatusgesetz ge-
regelt. Das Landesrecht ist auf verfahrensrechtliche 
Regelungen beschränkt.

Nach § 26 Absatz 1 Satz 1 BeamtStG sind Beamtin-
nen und Beamte auf Lebenszeit in den Ruhestand zu 
versetzen, wenn sie wegen ihres körperlichen Zu-
stands oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfül-
lung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstun-
fähig) sind. Als dienstunfähig kann auch angesehen 
werden, wer infolge Erkrankung innerhalb eines Zeit-
raums von sechs Monaten mehr als drei Monate kei-
nen Dienst getan hat und keine Aussicht besteht, dass 
innerhalb von sechs Monaten die Dienstfähigkeit wie-
der voll hergestellt ist (§ 26 Absatz 1 Satz 2 Be-
amtStG, § 43 Absatz 1 LBG). Bei Zweifeln an der 
Dienstfähigkeit sind Beamtinnen und Beamte ver-
pflichtet, sich nach dienstlicher Weisung ärztlich un-
tersuchen zu lassen (vgl. § 53 Absatz 1 Satz 1 LBG).

Beamtinnen und Beamte werden jedoch nicht in den 
Ruhestand versetzt, wenn sie anderweitig verwendbar 
sind (§ 26 Absatz 1 Satz 3 BeamtStG). Eine ander-
weitige Verwendung ist möglich, wenn der Beamtin 
oder dem Beamten ein anderes Amt derselben oder 
einer anderen Laufbahn übertragen werden kann (§ 26 
Absatz 2 Satz 1 BeamtStG). Zur Vermeidung der Ver-
setzung in den Ruhestand kann der Beamtin oder dem 
Beamten unter Beibehaltung des übertragenen Amtes 
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der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräber-
gesetz) fallen könnten. 
Als zuständige Behörden für die Feststellung der Grä-
ber, den Nachweis in Gräberlisten und die Fortschrei-
bung der Gräberlisten sind im Land die Gemeinden 
bestimmt. Danach ist die Stadt Bretten zuständig für 
die Feststellung der Gräber, den Nachweis in Gräber-
listen und die Fortschreibung der Gräberlisten, für die 
auf ihrem Gebiet liegenden Gräber, die unter das Grä-
bergesetz fallen. 
Da sich die Gräber auf einem jüdischen Friedhof be-
finden, sind nach der geltenden Absprache zur Be-
treuung der verwaisten jüdischen Friedhöfe alle Ein-
zelfragen hinsichtlich der Grabstätten in Verbindung 
mit den zuständigen jüdischen Stellen zu klären. Da-
mit setzt somit ein Nachweis in der Gräberliste die 
Zustimmung der Israelitischen Religionsgemeinschaft 
(IRG Baden) voraus. Diese hat grundsätzlich gebeten, 
von Aufnahmen von Grabstätten auf verwaisten jüdi-
schen Friedhöfen im Zuständigkeitsbereich der IRG 
Baden in die Gräberliste abzusehen. 
Die vom Petenten angeführten Grabstätten werden 
entsprechend der von der IRG Baden geäußerten Bitte 
nicht in der von der Stadt Bretten geführten Gräber-
liste nachgewiesen werden.
Da sich die Grabstätten auf einem in Obhut der öf-
fentlichen Hand befindlichen verwaisten jüdischen 
Friedhof befinden, sind die dauernde Pflege und der 
dauernde Erhalt unter maßgeblicher sachkundiger 
Mitwirkung der IRG Baden unabhängig von einem 
Eintrag in die Gräberliste sichergestellt. 

Beschlussempfehlung: 
Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Dr. Jung

9.  Petition 16/5345 betr. staatsanwaltschaftliche 
Ermittlungen

Der Petent wendet sich gegen die Einstellung eines 
Ermittlungsverfahrens. Er ist der Ansicht, dass weder 
Staatsanwaltschaft noch Generalstaatsanwaltschaft 
ihrer Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung nachgekom-
men seien. Diese hätten – nachdem der Angezeigte 
durch das Sozialgericht häufig beauftragt werde – 
die Unabhängigkeit und die Neutralität des Gutach-
ters, aber auch dessen fachliche Eignung überprüfen 
müssen. So seien viele Gutachter wirtschaftlich von 
Aufträgen des Gerichts abhängig und würden daher 
nicht ergebnisoffen prüfen. Vielmehr würden sie von 
vornherein wissen, was bei dem Gutachten heraus-
kommen soll, „weil das Gericht ihnen einen Wink ge-
geben hatte, welche Tendenz es bei einem Gutachten 
erwarte.“ Aufgrund der inhaltlichen Qualität des Gut-
achtens und den darin enthaltenen Schlussfolgerungen 
lägen ausreichende Verdachtsmomente vor, dass der 
Angezeigte seine Gutachterfunktion dazu missbraucht 

nach § 16 Nummer 3 Gräbergesetz inzwischen aus-
geschlossen. Danach können die vom Petenten ange-
führten Gräber nicht mehr in die öffentliche Obhut ge-
nommen werden. Infolgedessen ist eine Aufnahme in 
die Gräberliste nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz nicht 
möglich. Damit entfällt dann die vom Petenten vorge-
brachte Übersendung einer Abschrift der Gräber liste 
an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e. V. nach § 1 Absatz 5 Nummer 2 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz. Somit kön-
nen die beiden Grabstätten nicht im Online-Verzeich-
nis des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge  
e. V. aufgeführt sein.

Die vom Petenten begehrte Prüfung des Sachverhalts 
hat damit ergeben, dass eine Übernahme der in der 
Petitionsschrift genannten Gräber in die öffentliche 
Obhut selbst bei Vorliegen der materiellen Voraus-
setzungen nach den Bestimmungen des Gräbergeset-
zes ausgeschlossen ist. Somit entfällt die Meldung der 
Grabstätten an den Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e. V.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann, da die Meldung der bei-
den Grabstätten an den Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V. zu Recht unter-
blieb, nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Hörner

8.  Petition 17/458 betr. Eintrag von Grabstätten in 
Bretten in das Gräberverzeichnis

Der Petent wendet sich wegen drei Grabstätten auf 
dem jüdischen Friedhof in Bretten an den Petitions-
ausschuss. Die Verstorbenen seien Soldaten des Ers-
ten Weltkriegs gewesen. Die Grabstätten seien nicht 
im Gräberverzeichnis nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz 
aufgeführt.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Stadt Bretten führt aus, dass sich die vom Peten-
ten aufgeführten Grabstätten der drei Verstorbenen 
auf dem jüdischen Friedhof in Bretten befänden. Der 
Zustand der Grabstätten sei intakt und gepflegt. Die 
Verstorbenen seien Kriegsgefallene des Ersten Welt-
kriegs. Die Namen seien auf dem Denkmal für die 
israelitischen Gefallenen des Ersten Weltkriegs auf-
geführt, das sich ebenfalls auf dem jüdischen Friedhof 
befinde. Die jeweiligen Nachweise zu den Personen-
daten seien im Stadtarchiv Bretten einsehbar. 

In der bei der Stadt Bretten zu führenden Gräberliste 
nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz sind die drei Grab-
stätten ausweislich der beim Regierungspräsidium 
Stuttgart vorliegenden Ausfertigung nicht aufgeführt.

Die vom Petenten genannten Grabstätten sind Gräber, 
die unter das Gesetz über die Erhaltung der Gräber 
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weise zu den bestehenden Beschwerden und Ein-
schränkungen getroffen und die Beweisfragen in der 
Folge grob fehlerhaft beantwortet. Insbesondere habe 
er „vorsätzlich und wider besseres Wissen“ behaup-
tet, dass zum Zeitpunkt der Begutachtung von einem 
Ausheilen eines vorangegangenen Wirbelbruchs aus-
gegangen werden könne.

Die Generalstaatsanwaltschaft wies die Beschwerde 
des Petenten mit Bescheid vom 26. März 2018 unter 
Bezugnahme auf die Gründe der angefochtenen Ver-
fügung zurück. Ergänzend führte sie aus, dass davon 
auszugehen sei, dass der Angezeigte die Beschreibun-
gen der Erkenntnisse eigener Untersuchungen gemäß 
seinen Wahrnehmungen gemacht habe und nicht im 
Ansatz zu erkennen sei, dass diese wider besseren 
Wissens erfolgt seien. Ob die Feststellungen tatsäch-
lich inhaltlich zutreffend gewesen seien, sei für die 
strafrechtliche Bewertung ohne Relevanz. Der Ange-
zeigte habe im Hinblick auf den Zustand nach einem 
Wirbelbruch auf wissenschaftliche Erkenntnisse Be-
zug genommen und darauf hingewiesen, dass eine 
aktuelle radiologische Überprüfung durch den Peten-
ten nicht gewünscht gewesen sei. Aufgrund des Zeit-
ablaufs sei er von einem Ausheilen ausgegangen und 
habe in der Folge dargelegt, dass der entsprechende 
darauf beruhende Grad der Behinderung nicht (mehr) 
anzuerkennen sei.

Rechtliche Würdigung:

Die Sachbehandlung durch die Staatsanwaltschaft und 
die Generalstaatsanwaltschaft ist in tatsächlicher und 
rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Für Maßnah-
men der Dienstaufsicht besteht kein Anlass. Weder 
dem Vortrag des Petenten noch den Akten können 
zureichende tatsächliche Anhaltspunkte entnommen 
werden, dass sich der Angezeigte des Ausstellens un-
richtiger Gesundheitszeugnisse strafbar gemacht hat. 
Die Aufnahme von Ermittlungen war und ist nicht 
veranlasst.

Ein unrichtiges Gesundheitszeugnis im Sinne des § 278 
Strafgesetzbuch (StGB) setzt im subjektiven Tat-
bestand voraus, dass dieses wider besseren Wissens 
erstattet worden ist. Diesbezüglich lag bereits kein 
Anfangsverdacht vor. Die gerügte Befangenheit des 
Sachverständigen im Sinne fehlender Unabhängig-
keit bedarf im Ermittlungsverfahren keiner gesonder-
ten Prüfung und wäre gegebenenfalls alleine vor den 
Fachgerichten geltend zu machen. Gleiches gilt für 
die Frage einer etwaigen mangelnden Kompetenz des 
Gutachters. Da diese allein nicht geeignet wäre, eine 
strafbare Handlung zu begründen, bedurfte es auch 
hierzu keiner weitergehenden Aufklärung durch die 
Ermittlungsbehörden.

Bei Zweifeln an der Unabhängigkeit beziehungsweise 
Unparteilichkeit eines Sachverständigen besteht nach 
§ 118 Absatz 1 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) in 
Verbindung mit § 406 Absatz 1 bis 4 der Zivilprozess-
ordnung (ZPO) für die Beteiligten des sozialgericht-
lichen Verfahrens die Möglichkeit, einen Ablehnungs-
antrag zu stellen. Ein Sachverständiger kann nach § 406 
Absatz 1 Satz 1 ZPO aus denselben Gründen, die zur 

habe, ein „völlig willkürliches und realitätsfernes Gut-
achten zu erstellen, das in keiner Weise die tatsäch-
liche gesundheitliche Situation des Probanden abbil-
dete.“

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Mit Schreiben vom 22. August 2017 erstattete der Pe-
tent bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den 
vom Sozialgericht in einem Rechtsstreit des Petenten 
gegen das Land Baden-Württemberg bestellten Sach-
verständigen wegen Ausstellens unrichtiger Gesund-
heitszeugnisse. Der Petent legte dem Angezeigten zur 
Last, dieser habe im Rahmen eines sozialgerichtlichen 
Verfahrens ein grob fehlerhaftes fachorthopädisches 
schriftliches Gutachten erstattet. Insbesondere seien 
die für die Erstellung des Gutachtens herangezogenen 
Unterlagen unvollständig gewesen, es sei Stellung ge-
nommen worden zu fachfremden medizinischen Ge-
bieten, Untersuchungsdaten seien falsch angegeben 
worden und der Angezeigte habe versucht, die beim 
Petenten vorliegenden gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen zu bagatellisieren beziehungsweise zu ne-
gieren. Zudem bestehe der Verdacht, dass der Ange-
zeigte das Gutachten nicht „nach bestem Wissen und 
Gewissen unparteiisch“ erstattet habe, da es diesem 
primär auf die Vergütung für die Gutachtenerstellung 
angekommen sei.
Nach Beiziehung der Akten des Sozialgerichts gab die 
Staatsanwaltschaft mit Verfügung vom 4. Januar 2018 
der Strafanzeige des Petenten gemäß § 152 Absatz 2 
Strafprozessordnung (StPO) keine Folge. Es bestan-
den nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft keine 
Anhaltspunkte dafür, dass der Angezeigte bei seiner 
Beurteilung wider besseren Wissens falsche Angaben 
gemacht habe, was Voraussetzung für eine strafbare 
Handlung wäre. Auch grobe Fahrlässigkeit sei straf-
rechtlich nicht relevant. Soweit der Angezeigte fach-
fremde Gesundheitsstörungen in seine gutachterliche 
Stellungnahme mit aufgenommen habe, habe dies der 
ausdrücklichen Fragestellung des Gerichts entspro-
chen, zudem maße sich der Angezeigte keine eigene 
Sachkunde an, sondern berufe sich auf Beurteilungen 
von Fachkollegen. Auch habe der Angezeigte die von 
ihm herangezogenen Unterlagen benannt, es könne 
daher nicht ausgeschlossen werden, dass dem Ange-
zeigten eine etwaige – vom Petenten zunächst darzu-
legende – Unvollständigkeit nicht bekannt gewesen 
sei. Zudem habe der Petent an den vom Angezeig-
ten für erforderlich gehaltenen Untersuchungen nicht 
mitgewirkt. Im Hinblick auf fehlerhaft angegebene 
Untersuchungsdaten handele es sich lediglich um ein 
Schreibversehen.
Mit Schreiben vom 2. Februar 2018 legte der Petent 
Beschwerde gegen die Verfügung der Staatsanwalt-
schaft vom 4. Januar 2018 ein und begründete diese 
mit gesondertem Schreiben vom 10. März 2018. Das 
Gutachten entspreche grundsätzlich nicht den Anfor-
derungen, die an Gutachten im Schwerbehinderten-
recht zu stellen seien. So fehlten beispielsweise An-
gaben zur persönlichen Vorgeschichte des Petenten. 
Auch habe der Angezeigte vielfach fehlerhafte Fest-
stellungen zum körperlichen Zustand beziehungs-
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einanderzusetzen. Gegen das Urteil stehen den Betei-
ligten Rechtsmittel zu. Im Rahmen des Rechtsmittel-
verfahrens kann sowohl die Fehlerhaftigkeit des Gut-
achtens als auch die fehlende Kompetenz des Sach-
verständigen gerügt werden.
Sofern der Petent darüber hinaus rügt, dass der An-
gezeigte seinen Geschäftssitz nicht im Zuständigkeits-
gebiet der Staatanwaltschaft habe und diese daher 
örtlich nicht für das Ermittlungsverfahren zuständig 
gewesen sei, ist anzumerken, dass der Petent selbst 
Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet hat 
und das Gutachten des Angezeigten im Rahmen eines 
Rechtsstreits vor dem Sozialgericht eingeführt wurde, 
weshalb eine Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft 
nach § 7 StPO gegeben war.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Katzenstein

10.  Petition 17/509 betr. Wohnungsbau und Stadt-
entwicklung

I. Gegenstand der Petition

Der Petent fordert die „Wiedereinführung einer Stan-
gengerüst-Pflicht für nachhaltigen Wohnungsbau und 
Stadtentwicklung“. Er weist darauf hin, dass im Stadt-
gebiet von Überlingen vermehrt Bauwerke übermäßi-
ger Größe entstünden, die primär der Kapitalanlage 
dienten und durch ihre Größe den Charakter ganzer 
Quartiere veränderten. Es sei für Entscheidungsträger 
und Bürger oft schwer, sich die Kubatur eines ge-
planten Gebäudes vorzustellen, wodurch auch Ver-
fahrensverzögerungen und Kosten für die Bauherr-
schaft entstehen würden. Stangengerüste, wie sie bis 
vor wenigen Jahren in Baden-Württemberg übliche 
Praxis gewesen seien, und in der Schweiz und Öster-
reich sogar gesetzlich vorgeschrieben seien, könnten 
für mehr Transparenz sorgen und negative städte-
bauliche Entwicklungen vermeiden. Die Pflicht zur 
Aufstellung eines Stangengerüsts solle dann greifen, 
wenn bei Bauprojekten Kubatur und Einfügen in die 
Umgebung strittig seien. 

II. Sachverhalt

Stangengerüste sind in die Erde gesteckte Stangen, 
die den Umriss und die Höhe eines geplanten Bau-
vorhabens am konkreten Ort veranschaulichen sol-
len.
Die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg 
sieht keine Pflicht zur Aufstellung eines Stangenge-
rüsts vor. Auch historisch gab es eine solche Pflicht 
in Baden-Württemberg nicht. Der Petent verweist auf 
eine solche Pflicht in der Schweiz. Dort ist eine sol-
che als „Visierpflicht“ bzw. „Bauaussteckung“ oder 
„Baugespann“ häufig normiert.

Ablehnung eines Richters berechtigen, abgelehnt wer-
den. Eine Ablehnung kommt dann in Betracht, wenn 
die Besorgnis der Befangenheit des Sachverständigen 
besteht, also wenn ein Grund vorliegt, der geeignet 
ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Sach-
verständigen zu rechtfertigen (§ 118 Absatz 1 SGG in 
Verbindung mit § 406 Absatz 1 Satz 1 ZPO in Ver-
bindung mit § 42 Absatz 2 ZPO). Der Ablehnungsan-
trag ist gemäß § 118 Absatz 1 Satz 1 SGG in Verbin-
dung mit § 406 Absatz 2 Satz 1 ZPO bei dem Gericht 
oder Richter, von dem der Sachverständige ernannt 
worden ist, grundsätzlich vor seiner Vernehmung, spä-
testens jedoch binnen zwei Wochen nach Verkündung 
oder Zustellung des Beschlusses über die Ernennung 
zu stellen. Ergibt sich der Ablehnungsgrund erst aus 
den Umständen der Untersuchung oder aus dem Sach-
verständigengutachten, kann das Befangenheitsgesuch 
nach § 118 Absatz 1 SGG in Verbindung mit § 406 
Absatz 2 Satz 2 ZPO auch zu einem späteren Zeit-
punkt angebracht werden. Über den Ablehnungsan-
trag entscheidet das Gericht durch unanfechtbaren Be-
schluss nach § 172 Absatz 2 SGG. Nach § 407a ZPO 
Absatz 1 Satz 1 ZPO, der nach § 118 Absatz 1 SGG 
für das sozialgerichtliche Verfahren entsprechend gilt, 
hat der Sachverständige unverzüglich (nach Erhalt des 
Gutachtenauftrags) zu prüfen, ob der Auftrag in sein 
Fachgebiet fällt und ohne die Hinzuziehung weiterer 
Sachverständiger sowie innerhalb der vom Gericht 
gesetzten Frist erledigt werden kann. Ist das nicht der 
Fall, so hat der Sachverständige das Gericht unver-
züglich zu verständigen, § 118 Absatz 1 SGG in Ver-
bindung mit § 407a Absatz 1 Satz 2 ZPO. Kommt der 
Sachverständige dieser Verpflichtung nicht nach, be-
steht für die Beteiligten grundsätzlich keine Möglich-
keit, diese Pflichten durchzusetzen beziehungsweise 
isoliert die Kompetenz des Sachverständigen überprü-
fen zu lassen. Allerdings ist zu beachten, dass der 
Vergütungsanspruch des Sachverständigen entfällt, 
wenn dieser trotz fehlender Sachkunde ein Gutachten 
erstellt und allein deshalb ein weiteres Gutachten er-
forderlich ist, weil das Gericht nach Bekanntwerden 
der mangelnden Sachkunde zur Überprüfung des Gut-
achtens einen weiteren Sachverständigen bestellt. Eine 
isolierte Überprüfung des von einem Sachverständi-
gen in einem sozialgerichtlichen Verfahren erstellten 
Gutachtens ist nicht möglich. Vielmehr wird dieses 
im Rahmen der freien richterlichen Beweiswürdigung 
berücksichtigt (§ 128 Absatz 1 SGG). Hierbei hat das 
Gericht zu prüfen, ob der Sachverständige von einem 
zutreffenden Sachverhalt ausgegangen ist, diesen voll-
ständig berücksichtigt hat und die Darlegungen wider-
spruchsfrei und schlüssig sind. Es kann auch ohne Be-
auftragung eines weiteren Sachverständigen vom Gut-
achten abweichen, da eine wie auch immer geartete 
Bindung an – insbesondere unschlüssige – Ausfüh-
rungen eines Sachverständigen nicht besteht. Handelt 
es sich um ein schriftliches Gutachten, sind Einwen-
dungen gegen das Gutachten, die Begutachtung be-
treffende Anträge und Ergänzungsfragen innerhalb ei-
nes angemessenen Zeitraums dem Gericht mitzuteilen, 
wobei das Gericht hierfür eine Frist setzen kann,  
§ 118 Absatz 1 SGG in Verbindung mit § 411 Absatz 4 
ZPO. Mit den Einwendungen hat sich das Gericht bei 
der Würdigung des Gutachtens in seinem Urteil aus-



13

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2419

entsprechender Darstellungen auf dem zu bebauenden 
Grundstück. 

III. Rechtliche Würdigung

Ein solches Stangengerüst hätte drei unterschiedliche 
Adressatenkreise. Zum Ersten die Nachbarn, denen 
Rechtsschutzmöglichkeiten gegen das Vorhaben zur 
Verfügung stehen, sowie den Gemeinderat, der in Fäl-
len des erforderlichen gemeindlichen Einvernehmens 
entscheiden muss. Diese Personen sind in der Regel 
nicht „vom Fach“ und tun sich unter Umständen bei 
der Beurteilung eines Vorhabens auf Grundlage nor-
maler Bauvorlagen schwer. 
Zum Zweiten wären die Baurechtsbehörde und Träger 
öffentlicher Belange Adressat, wobei dieser Personen-
kreis für die Beurteilung eines Vorhabens nur in Aus-
nahmefällen zusätzliche Hilfsmittel benötigt. Denn in 
der Regel lässt sich aus den Bauvorlagen für ein ge-
schultes Auge hinreichend erkennen, ob und wie sich 
eine bauliche Anlage in die Umgebung einfügt. In 
Einzelfällen – etwa in der Nähe von Baudenkmälern 
oder wenn das „Einfügen“ in die vorhandene Bebau-
ung nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) problematisch 
ist, könnte ggf. eine weitergehende Visualisierung 
auch für diesen Adressatenkreis hilfreich sein. 
Allerdings stehen heute mit digitalen 3D-Modellen 
gute und auch kostengünstigere Möglichkeiten als ein 
Stangengerüst, welches nur die Umrisse des Vorha-
bens zeigt, zur Verfügung. Für beide oben genann-
ten Adressatenkreise könnten Visualisierungen den 
Zweck, das Vorhaben besser vorstellbar zu machen, 
mindestens ebenso gut erfüllen wie Stangengerüste.
Zum Dritten wäre noch an die allgemeine Öffent-
lichkeit als Adressat zu denken, die in der Schweiz 
mittels Stangengerüsten auf ein Bauvorhaben auf-
merksam gemacht wird. Dieser Personenkreis erfährt 
in Deutschland von einem Bauvorhaben in der Regel 
erst, wenn die Baustelle eingerichtet wird. Diese Öf-
fentlichkeit hat allerdings mangels Verletzung eigener 
Rechte keine Rechtsschutzmöglichkeiten und inso-
fern keine Einflussmöglichkeiten auf das Vorhaben. 
Ein Vorteil eines Stangengerüsts könnte bei diesem 
erweiterten Adressatenkreis sein, dass eine generelle 
Aufmerksamkeit für Fragen des Bauens und damit 
ein baukulturelles Bewusstsein entsteht. Es entstünde 
womöglich bei genereller Aufstellung von Stangenge-
rüsten eine breitere und gut informierte gesellschaft-
liche Diskussion und auf lange Sicht eine allgemei-
ne Aufmerksamkeit für Themen des Bauens und des 
öffentlichen Raums. Dies wiederum ist ein Anliegen 
der „Baukultur-Initiative“ des Landes – nämlich ein 
breiter gesellschaftlicher Dialog über unsere gebaute 
Umwelt. Die sicherlich gesellschaftlich wünschens-
werte Diskussion über Baukultur ist jedoch mit den 
Kosten einer solchen Maßnahme abzuwägen. 
Dass sich die Verfahrensdauer verkürzen und die 
Rechtssicherheit von Baugenehmigungen aufgrund 
einer „frühzeitigeren Konfliktbewältigung“ wesent-
lich erhöhen würde, ist nicht ersichtlich. Den von 
einem Bauvorhaben betroffenen Nachbarn kommen 
in Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bun-

Exkurs „Stangengerüste in der Schweiz“:

Nachfolgende Ausführungen zu den Gegebenheiten in 
der Schweiz basieren auf dem Beitrag „Staats- und 
Verwaltungsrecht auf vier Ebenen“, einer Festschrift 
aus dem Jahr 2012.

Stangengerüste sind eine baurechtliche Besonderheit 
der Schweiz, die in den Nachbarländern so nicht prak-
tiziert wird. Die „Bauaussteckung“ ist in den meis-
ten Schweizer Kantonen neben der Bauausschreibung 
und der öffentlichen Planauflage Bestandteil des or-
dentlichen öffentlich-rechtlichen Baubewilligungsver-
fahrens. Es wird regelmäßig eine vom Baugesuchs-
steller vorzunehmende Aussteckung des Vorhabens 
im Gelände vorgeschrieben, nur in einigen Kantonen 
liegt dies im Ermessen der Baubewilligungsbehörden. 

Historisch entwickelte sich diese Anforderung zur 
Sichtbarmachung von Bauvorhaben noch vor dem 
Entstehen von Baugesetzen aus privatrechtlichen Ge-
setzen zum Nachbarschutz. Diese Regelungen wurden 
später ins öffentliche Recht übernommen. 

Neben dieser Besonderheit des Schweizer Rechts be-
steht eine weitere Abweichung vom baden-württem-
bergischen Baugenehmigungsverfahren durch die in 
der Schweiz vorgeschriebene „Bauausschreibung“, 
die neben der persönlichen Mitteilung an die unmit-
telbaren Nachbarn des Bauvorhabens eine Veröffent-
lichung des Vorhabens in kantonalen und/oder loka-
len Amtsblättern vorsieht. Nach § 55 LBO werden 
dagegen nur die Eigentümer benachbarter Grundstü-
cke (Angrenzer), deren öffentlich-rechtlich geschützte 
nachbarliche Belange berührt sein könnten. Lediglich 
in den Fällen nach § 55 Absatz 4 LBO, wenn be-
stimmte Vorhaben innerhalb eines gewissen Abstands 
zu einem Störfallbetrieb geplant sind, ist eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung durchzuführen. 

Das Baubewilligungsverfahren in der Schweiz sieht 
zudem eine öffentliche Planauslage vor. In Baden-
Württemberg sind die Bauvorlagen nicht öffentlich 
und nur dem Bauherrn bzw. Bevollmächtigten sowie 
den beteiligten Nachbarn zugänglich. Die „Stangen-
pflicht“ in der Schweiz entstammt also einem bau-
rechtlichen Regelungssystem, das sich grundlegend 
von dem baden-württembergischen System unter-
scheidet.

Stangengerüstpflicht in Deutschland:

In Deutschland ist eine Stangengerüstpflicht, wie sie 
der Petent fordert, nicht allgemein eingeführt. Die 
Musterbauordnung des Bundes (MBO), an der sich 
die Bauordnungen der Länder orientieren können, ent-
hält keine derartige Regelung. Allerdings kann nach  
§ 68 Absatz 3 MBO im Rahmen des Bauantrags in be-
sonderen Fällen zur Beurteilung der Einwirkung des 
Bauvorhabens auf die Umgebung verlangt werden, 
dass es in geeigneter Weise auf dem Baugrundstück 
dargestellt wird. Derartige Regelungen finden sich in 
den Bauordnungen einiger Bundesländer. 

Das Baurecht in Baden-Württemberg enthält keine 
Regelungen zur Erstellung eines Stangengerüsts oder 
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lung in § 9 Absatz 3 des SWR-Staatsvertrags enthal-
ten, die durch § 25 der Hauptsatzung des SWR kon-
kretisiert wird. Hiernach ist unter anderem den Kir-
chen und anderen Religionsgemeinschaften mit dem 
Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts Ge-
legenheit zu geben, ihre Auffassungen in zweckent-
sprechenden Sendezeiten des SWR angemessen zu 
vertreten. Die Hauptsatzung des SWR konkretisiert 
dies wie folgt: „Den Evangelischen Kirchen, der Ka-
tholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind 
auf Wunsch angemessene Sendezeiten für die Über-
tragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlich-
keiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch sol-
cher über Fragen ihrer öffentlichen Verantwortung, zu 
gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet 
verbreitete Religionsgemeinschaften des öffentlichen 
Rechts können angemessen berücksichtigt werden“. 
Die Regelung der Hauptsatzung entspricht dem Wort-
laut nach der Regelung in § 11 Absatz 3 Satz 1 des 
ZDF-Staatsvertrags sowie derjenigen in § 11 Absatz 3 
Satz 1 des Deutschlandradio-Staatsvertrags.

Änderungen dieser Regelungen sind aktuell nicht ge-
plant. Alleine die Missbilligung des Umgangs einer 
christlichen Gemeinschaft mit der Aufarbeitung der 
Missbrauchsskandale rechtfertigt nicht die Abschaf-
fung der gesetzlich vorgesehenen Privilegierungen. 
Ein innerer Zusammenhang zwischen den Regelun-
gen und den seitens des Petenten genannten Sachver-
halte besteht nicht, sodass die Entziehung von Privi-
legien als Sanktion für in anderem Zusammenhang 
bestehendes Verhalten nicht in Betracht kommt.

Drittsendungen der Kirchen befassen sich typischer-
weise mit der Übertragung von Gottesdiensten oder 
dem „Wort zum Sonntag“; sie haben insofern eine 
nicht zu unterschätzende publizistische Bedeutung. Aus 
den Gründen der Informationsfunktion des Rundfunks 
auch für die politische und religiös-weltanschauliche 
Meinungsbildung sowie seiner Integrationsfunktion, 
erscheinen derartige Regelungen gerechtfertigt.

Ein in der Sitztung des Petitionsausschusses am  
5. Mai 2022 aus der Mitte des Ausschusses gestellter 
Antrag, die Petition der Regierung zu überweisen mit 
dem Ziel, eine Änderung des SWR-Staatsvertrags in 
Erwägung zu ziehen, wurde bei zwei Stimmen abge-
lehnt. Der Petitionsausschuss beschloss sodann mehr-
heitlich, dass der Petition nicht abgeholfen werden 
kann.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

12.  Petition 17/421 betr. Eintrag einer Grabstätte 
in Offenburg in das Gräberverzeichnis

Der Petent wendet sich wegen einer Grabstätte auf 
dem jüdischen Friedhof in Offenburg an den Petiti-

desländern weite Beteiligungsrechte zu (§ 55 LBO), 
die es erlauben, Einwendungen einzubringen. 

Das ohnehin aufwändige Baugenehmigungsverfah-
ren würde sich durch eine allgemeine Stangengerüst-
pflicht weiter verteuern. Soweit ein Stangengerüst im 
Einzelfall hilfreich ist, um die Prüfung der Genehmi-
gungsfähigkeit des Vorhabens zu erleichtern, bleibt 
es auch jetzt schon dem Bauherrn unbenommen, in 
Absprache mit der zuständigen Baurechtsbehörde ein 
solches zu erstellen oder die Erstellung anzubieten. 
Die vorübergehende Aufstellung eines Gerüsts kann 
ohne Baugenehmigungsverfahren erfolgen (verfah-
rensfreies Vorhaben nach Ziffer 10 a des Anhangs zu 
§ 50 Absatz 1 LBO).

Im Übrigen kann mit Visualisierungen derselbe Zweck 
ausreichend und kostengünstiger als mit Stangenge-
rüsten erfüllt werden. Solche Visualisierungen kön-
nen nach § 2 Absatz 3 Nummer 1 der Verfahrensver-
ordnung zur Landesbauordnung (LBOVVO) von der 
Baurechtsbehörde als weitere Unterlagen verlangt 
werden, wenn diese im Einzelfall zur Beurteilung des 
Vorhabens erforderlich sind. 

Der als Teil der Bauvorlagen zwingend einzureichen-
de Lageplan muss auch die bestehenden baulichen 
Anlagen auf den Nachbargrundstücken unter Angabe 
ihrer Nutzung, ihrer Zahl der Vollgeschosse oder Ge-
bäudehöhe und ihrer Dachform enthalten (§ 4 Absatz 4 
Nummer 3 LBOVVO). Dadurch sind die Größenver-
hältnisse erkennbar. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

11.  Petition 17/811 betr. Sendezeiten im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk für Glaubensgemein-
schaften

Der Petent fordert die Abschaffung der Sendezeiten-
regelung für die christlichen Glaubensgemeinschaften 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er ist der Auf-
fassung, derartige Privilegien seien nicht gerechtfer-
tigt, da die christlichen Glaubensgemeinschaften im 
Zusammenhang mit den Missbrauchsskandalen eine 
Aufarbeitung durch staatliche Stellen verhinderten.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Eine einheitliche Regelung der Sendezeiten für die 
christlichen Glaubensgemeinschaften im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk ist im Unterschied zu der die 
bundesweiten Sendungen des privaten Rundfunks be-
treffenden Regelung in § 68 Medienstaatsvertrag nicht 
gegeben. Vielmehr sind diese jeweils in den Geset-
zen, die einzelnen Anstalten betreffend, enthalten. Für 
den Südwestrundfunk (SWR) als auch baden-würt-
tembergische Landesrundfunkanstalt ist eine Rege-
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13.  Petition 17/477 betr. Eintrag einer Grabstätte 
in Rastatt in das Gräberverzeichnis

Der Petent wendet sich wegen der Grabstätte eines im 
Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten auf dem jüdi-
schen Friedhof in Rastatt an den Petitionsausschuss. 
Die Grabstätte sei nicht im Gräberverzeichnis nach 
§ 5 Absatz 1 Gräbergesetz erfasst und aufgenommen 
worden. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Stadt Rastatt führt aus, dass die vom Petenten ge-
nannte Grabstätte nicht in der bei der Stadt zu führen-
den Gräberliste eingetragen sei. 
Die vom Petenten angeführte Grabstätte ist ein Grab, 
das dem Grunde nach unter das Gesetz über die Er-
haltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt-
herrschaft (Gräbergesetz) fallen könnte. Ein abschlie-
ßender Nachweis ist damit allerdings nicht erbracht.
Als zuständige Behörden für die Feststellung der Grä-
ber, den Nachweis in Gräberlisten und die Fortschrei-
bung der Gräberlisten sind im Land die Gemeinden 
bestimmt. Danach ist die Stadt Rastatt zuständig für 
die Feststellung der Gräber, den Nachweis in Gräber-
listen und die Fortschreibung der Gräberlisten, für die 
auf ihrem Gebiet liegenden Gräber, die unter das Grä-
bergesetz fallen. 
Da sich das Grab auf einem verwaisten jüdischen 
Friedhof befindet, sind nach der geltenden Absprache 
zur Betreuung der verwaisten jüdischen Friedhöfe alle 
Einzelfragen hinsichtlich der Grabstätten in Verbin-
dung mit den zuständigen jüdischen Stellen zu klären. 
Damit würde eine durch die Stadt noch vorzunehmen-
de abschließende Prüfung und ein Nachweis in der 
Gräberliste die Zustimmung der Israelitischen Reli-
gionsgemeinschaft Baden (IRG Baden) voraussetzen. 
Diese hat gebeten, grundsätzlich von Aufnahmen von 
Grabstätten auf verwaisten jüdischen Friedhöfen im 
Zuständigkeitsbereich der IRG Baden in die Gräber-
liste abzusehen. Im Ergebnis kann also dahingestellt 
bleiben, ob die Grabstätte unter das Gräbergesetz fal-
len würde und in die nach dem Gräbergesetz zu füh-
rende Gräberliste aufgenommen werden könnte. 
Die vom Petenten angeführte Grabstätte wird entspre-
chend der von der IRG Baden geäußerten Bitte nicht 
in der von der Stadt Rastatt geführten Gräberliste 
nachgewiesen werden.
Da sich die Grabstätte auf einem in Obhut der öffent-
lichen Hand befindlichen verwaisten jüdischen Fried-
hof befindet, sind die dauernde Pflege unter maßgeb-
licher sachkundiger Mitwirkung der IRG Baden und 
der dauernde Erhalt unabhängig davon sichergestellt, 
ob das Grab unter das Gräbergesetz fällt und unab-
hängig von einem Eintrag in die Gräberliste. 

Beschlussempfehlung: 
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Neumann-Martin

onsausschuss. Der Bestattete sei ein Opfer von Krieg 
und Gewaltherrschaft. Die Grabstätte sei nicht im 
Gräberverzeichnis nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz auf-
genommen worden.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Stadt Offenburg führt aus, dass der Verstorbene 
auf dem jüdischen Friedhof innerhalb des Waldbach-
friedhofs bestattet worden sei. Die Grabstätte sei nicht 
in der Gräberliste nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz auf-
genommen. 
Die Stadt verweist darauf, dass keine Tatbestände er-
mittelt werden konnten, nach denen das Grab vom 
Anwendungsbereich des § 1 Absatz 2 Gräbergesetz 
umfasst werden würde. Da das Grab auf einem ver-
waisten jüdischen Friedhof läge, werde das Grab auf 
Dauer erhalten. Seine Pflege und Unterhaltung sei 
durch die Stadt Offenburg gesichert. 
Ob es sich bei der vom Petenten genannten Grabstät-
ten um ein Grab handelt, das unter das Gesetz über 
die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) fällt, kann im vor-
liegenden Fall nicht abschließend aufgeklärt werden. 
Dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und 
Kommunen, dem Regierungspräsidium Stuttgart und 
der Stadt Offenburg liegen ungeachtet des nicht nä-
her begründeten Vortrags in der Petitionsschrift keine 
konkreten Erkenntnisse vor, wonach der in der Peti-
tionsschrift genannte Verstorbene ein vom Anwen-
dungsbereich des § 1 Absatz 2 Gräbergesetz umfass-
tes Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft ist.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass selbst bei 
Vorliegen der materiellen Voraussetzungen eine Über-
nahme von Gräbern, die unter das Gräbergesetz fal-
len, in die öffentliche Obhut nach § 16 Nummer 3 Grä-
bergesetz inzwischen unter anderem für die Gräber 
ausgeschlossen ist, deren Erhaltung Dritte dauerhaft 
übernommen haben. Danach wäre es ausgeschlossen, 
das vom Petenten angeführte Grab in die Gräberliste 
nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz aufzunehmen. 
Da sich das vom Petenten angeführte Grab auf einem 
in Obhut der öffentlichen Hand befindlichen verwais-
ten jüdischen Friedhof befindet, ist seine dauernde 
Pflege und sein dauernder Erhalt aber in jedem Fall 
sichergestellt. 
Die von dem Petenten begehrte Prüfung des Sachver-
halts ergibt, dass eine Aufnahme der Grabstätte in die 
Gräberliste ausgeschlossen ist.

Beschlussempfehlung: 
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Neumann-Martin
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gen den Rechtsanwalt nur unter dem rechtlichen 
Gesichtspunkt des § 11 BORA geprüft, entspricht 
dies nicht den tatsächlichen Verhältnissen. Aus-
weislich des Wortlauts der Entscheidung der Rechts-
anwaltskammer vom 11. Oktober 2021 wurde „kein 
Verstoß gegen anwaltliches Berufsrecht, insbeson-
dere kein Verstoß gegen die sich aus § 11 BORA 
ergebenden Informationspflichten“ festgestellt. Die 
Rechtsanwaltskammer, die sich in der nachfolgen-
den Passage in ihrem Schreiben an den Petenten 
auch mit der Frage der Erläuterung der Urteilsgrün-
de gegenüber dem Petenten auseinandersetzt, hat 
daher den Sachverhalt nicht nur im Hinblick auf  
§ 11 BORA, sondern auch ein mögliches berufs-
rechtliches Fehlverhalten aus anderen Gründen ge-
prüft.

2.  Die Entscheidung ist aber auch sonst aufsichts-
rechtlich nicht zu beanstanden.

 a)  Der Rechtsanwalt übt seinen Beruf frei, selbst-
bestimmt und unreglementiert aus, soweit Ge-
setz oder Berufsordnung ihn nicht besonders 
verpflichten. Eine solche besondere Verpflich-
tung im Hinblick auf die Kommunikation des 
Rechtsanwalts mit seinem Mandanten statuiert 
der von der Rechtsanwaltskammer zutreffend in 
den Blick genommene § 11 BORA.

 b)  § 11 Absatz 1 BORA sieht unter anderem die 
Pflicht vor, den Mandanten über alle für den 
Fortgang der Sache wesentlichen Vorgänge und 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten und 
ihm insbesondere von allen wesentlichen erhal-
tenen oder versandten Schriftstücken Kenntnis 
zu geben.

   Bereits aus den vom Petenten vorgelegten Un-
terlagen ergibt sich jedenfalls, dass der Rechts-
anwalt den Petenten über den Erlass des Urteils 
rechtzeitig im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 2 
BORA informiert hat. So wurde dem Petenten 
nach dessen eigenen Ausführungen in seiner der 
Petitionsschrift beigefügten E-Mail vom 18. Ok-
tober 2020 das am 1. Oktober 2020 verkündete 
Urteil des Amtsgerichts am 9. Oktober 2020 zur 
Kenntnis gegeben. Aus der der Petitionsschrift 
beiliegenden Kopie der Urteilsabschrift und dem 
darauf angebrachten Posteingangsstempel der 
Anwaltskanzlei ergibt sich, dass das Urteil bei 
der Anwaltskanzlei am 6. Oktober 2020 einge-
gangen war. Berücksichtigt man die Postlauf-
zeit, kann hierin kein schuldhaftes Zögern bei 
der Übersendung der Urteilsabschrift an den Pe-
tenten angenommen werden.

 c)  Weiter besteht nach § 11 Absatz 2 BORA für den 
Rechtsanwalt die Pflicht, Anfragen des Mandan-
ten unverzüglich zu beantworten. Auch insoweit 
ist die Feststellung der Rechtsanwaltskammer, 
wonach kein Verstoß gegen diese Vorschrift vor-
liege, nicht zu beanstanden. Auf die E-Mail des 
Petenten vom 18. Oktober 2020 reagierte der 
Rechtsanwalt mit dem mit der Petitionsschrift 
vorgelegten Schreiben vom 26. Oktober 2020.

14.  Petition 17/733 betr. Entscheidung der Rechts-
anwaltskammer 

Der Petent beschwert sich über eine Entscheidung der 
Rechtsanwaltskammer vom 11. Oktober 2021 und sieht 
sich durch die Entscheidung benachteiligt.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Bei der Rechtsanwaltskammer hatte der Petent mit 
Schreiben vom 4. November 2020 eine Beschwerde 
über Rechtsanwalt X eingereicht.

Der Rechtsanwalt hatte den Petenten in einer von die-
sem vor dem Amtsgericht geführten Zivilklage gegen 
einen Hausverwalter vertreten. In der Zivilklage wur-
den verschiedene Schadensersatzpositionen sowie 
eine Nutzungsausfallentschädigung geltend gemacht, 
die aus einer vom Petenten behaupteten Schlecht-
leistung des Hausverwalters im Hinblick auf das Er-
greifen von Mängelbeseitigungsmaßnahmen wegen 
Schimmelbildung resultieren sollten.

Nach einer mündlichen Verhandlung am 10. Septem-
ber 2020 wies das Amtsgericht die Klage des Petenten 
durch Urteil vom1. Oktober 2020 ab.

Der Petent wirft im Rahmen seiner Beschwerde bei 
der Rechtsanwaltskammer dem Rechtsanwalt vor, 
dieser habe ihn nicht ausreichend über den Inhalt des 
Urteils des Amtsgerichts und die Erfolgsaussichten 
einer etwaigen Berufung informiert. Auch erscheine 
ihm das Urteil an mehreren Stellen unschlüssig.

Die Rechtsanwaltskammer hat im Rahmen der vom 
Petenten eingereichten Beschwerde den Rechtsanwalt 
angehört. Dieser hat eine Stellungnahme abgegeben. 
Der Stellungnahme war eine weitere Stellungnahme 
der in der Anwaltskanzlei des Rechtsanwalts tätigen 
Rechtsanwältin Y beigefügt.

Durch Bescheid vom 11. Oktober 2021 stellte die 
Rechtsanwaltskammer fest, dass kein berufsrechtli-
cher Verstoß des Rechtsanwalts vorliege, insbesonde-
re keinen Verstoß gegen § 11 der Berufsordnung für 
Rechtsanwälte (BORA) festzustellen sei. Der Petent 
wurde hierüber informiert.

Bewertung:

Dem Ministerium der Justiz und für Migration obliegt 
die Rechtsaufsicht über die Rechtsanwaltskammer. 
Diese Aufsicht ist auf die Kontrolle beschränkt, ob 
die Rechtsanwaltskammer die ihr nach Gesetz und 
Satzung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß er-
füllt hat. Zu den gesetzlichen Aufgaben der Rechts-
anwaltskammer zählt unter anderem die Prüfung, ob 
ihre anwaltlichen Mitglieder die aus dem Berufsrecht 
der Rechtsanwälte resultierenden spezifischen Pflich-
ten einhalten oder eingehalten haben.

Die vom Petenten angegriffene Entscheidung der 
Rechtsanwaltskammer vom 11. Oktober 2021 ist aus 
aufsichtsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.

1.  Soweit sich der Petent darüber beschwert, die 
Rechtsanwaltskammer habe seine Beschwerde ge-
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die richterliche Unabhängigkeit eine Bewertung 
nicht möglich.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Saebel

15.  Petition 17/470 betr. Eintragung von Grabstät-
ten in Karlsruhe in das Gräberverzeichnis

Der Petent wendet sich wegen zweier Grabstätten auf 
dem jüdischen Friedhof Haid- und Neu-Straße in 
Karlsruhe an den Petitionsausschuss. Die Verstorbe-
nen seien Soldaten des Ersten Weltkriegs gewesen. 
Die Grabstätten seien nicht im Gräberverzeichnis nach 
§ 5 Absatz 1 Gräbergesetz erfasst und aufgenommen.

Die Prüfung der Petition hat das Folgende ergeben:

Die Stadt Karlsruhe erklärt, dass die vom Petenten an-
geführten Gräber nicht in der Gräberliste nach § 5 Ab-
satz 1 Gräbergesetz der Stadt aufgeführt seien. Die 
Stadt führt weiter aus, dass es sich bei den beiden 
Verstorbenen um Kriegsopfer handle, die auf dem jü-
dischen Friedhof in Karlsruhe in Einzelgräbern bestat-
tet seien. Demzufolge seien die vom Petenten ange-
führten Verstorbenen im Ehrenbuch der Stadt Karls-
ruhe über „Jüdische Kriegstote des Ersten Weltkrie-
ges 1914 bis 1918“ verzeichnet. Die Stadt weist dar-
auf hin, dass der Erhalt der Grabstätten auf dem jüdi-
schen Friedhof durch das ewige Ruherecht aufgrund 
des jüdischen Ritus gewährleistet sei.

Die vom Petenten genannten Grabstätten sind Gräber, 
die dem Grunde nach unter das Gesetz über die Erhal-
tung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherr-
schaft (Gräbergesetz), fallen könnten. Als zuständige 
Behörden für die Feststellung der Gräber, den Nach-
weis in Gräberlisten und die Fortschreibung der Grä-
berlisten sind im Land die Gemeinden bestimmt. Da-
nach ist die Stadt Karlsruhe zuständig für die Feststel-
lung der Gräber, den Nachweis in Gräberlisten und die 
Fortschreibung der Gräberlisten, für die auf ihrem Ge-
biet liegenden Gräber, die unter das Gräbergesetz fallen. 

Da sich die Gräber auf einem jüdischen Friedhof be-
finden, sind nach der geltenden Absprache zur Be-
treuung der verwaisten jüdischen Friedhöfe alle Ein-
zelfragen hinsichtlich der Grabstätten in Verbindung 
mit den zuständigen jüdischen Stellen zu klären. Da-
mit setzt ein Nachweis in der Gräberliste die Zustim-
mung der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden 
(IRG Baden) voraus. Diese hat grundsätzlich gebeten, 
von Aufnahmen von Grabstätten auf verwaisten jüdi-
schen Friedhöfen im Zuständigkeitsbereich der IRG 
Baden in die Gräberliste abzusehen. 

Die vom Petenten angeführten Grabstätten werden 
entsprechend der von der IRG Baden geäußerten Bitte 

   Die Einschätzung der Rechtsanwaltskammer, 
eine Antwort binnen sechs Werktagen noch als 
unverzüglich im Sinne des § 11 Absatz 2 BORA 
anzusehen, ist aufsichtsrechtlich nicht zu bean-
standen.

   Die Anfrage eines Mandanten wird unverzüg-
lich beantwortet, wenn die Antwort ohne schuld-
haftes Zögern erfolgt, wobei dem Rechtsanwalt 
eine nach den Umständen des Einzelfalls zu be-
messenden Prüfungs- und Überlegungsfrist zu-
steht. Maßgeblich für die Bemessung dieser Prü-
fungs- und Überlegungsfrist ist dabei auch, ob 
die Mandantenanfrage objektiv dringend und 
eilbedürftig ist. Eine Dringlichkeit bzw. Eilbe-
dürftigkeit ergibt sich hier allein aus dem Um-
stand der Fristgebundenheit des Rechtmittels der 
Berufung. Die Monatsfrist zur Einlegung der 
Berufung endete hier allerdings erst am 6. No-
vember 2020.

 d)  Soweit sich der Petent mit dem Inhalt des 
Schreibens des Rechtsanwalts vom 26. Oktober 
2020 im Einzelnen nicht einverstanden zeigt, ist 
hierin ebenfalls kein berufsrechtlicher Verstoß 
zu erkennen. Der Rechtsanwalt schuldet nach 
§ 11 Absatz 1 BORA lediglich die „Unterrich-
tung“. Unterrichtung ist dabei im Sinne einer 
bloßen Information und keiner Erläuterung zu 
verstehen. Wie der Rechtsanwalt eine Informati-
on erläutert und welche Beratung er an sie knüp-
fen will, bleibt dem Rechtsanwalt im Rahmen 
seiner freien Berufsausübung selbst überlassen. 
Er ist in der Wahl der Erläuterungs- und Erklä-
rungstiefe grundsätzlich frei.

   Es kommt daher aus aufsichtsrechtlicher Sicht 
bereits nicht auf die – im Einzelnen streitige und 
vom Ministerium der Justiz und für Migration 
auch nicht weiter aufklärbare – Häufigkeit, Dau-
er oder den konkreten Inhalt der Gespräche an, 
die zwischen dem Petenten und dem Rechtsan-
walt X und der Rechtsanwältin Y in Bezug auf 
das Urteil des Amtsgerichts geführt wurden.

   Soweit die Ausführungen des Petenten in seiner 
Petitionsschrift dahin gehend zu verstehen sind, 
dass er auch eine Schlechtberatung durch den 
Rechtsanwalt behauptet („Somit ist mir bis heu-
te nicht klar, auf welcher Grundlage das Urteil 
gesprochen wurde und ob eine aussichtsreiche 
Berufung möglich gewesen wäre.“), ist der Be-
reich der Qualität der anwaltlichen Leistung be-
troffen. Die Überprüfung der Qualität anwaltli-
cher Leistungen gehört allerdings nicht zu den 
Pflichten der Rechtsanwaltskammern. Etwaige 
Schadensersatzansprüche wegen falscher (oder 
unterlassener) Rechtsberatung müssen gericht-
lich geltend gemacht werden. 

 e)  Soweit sich der Petent ausweislich seiner E-Mail 
an den Rechtsanwalt vom 18. Oktober 2020 mit 
dem Inhalt des Urteils nicht zufrieden zeigt 
(„Nach der Durchsicht der Entscheidungsgründe 
sind mir einige Punkte aufgefallen, die für mich 
nicht schlüssig sind […]“), ist im Hinblick auf 
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pflicht nicht erfüllen, unterliegen gemäß § 6 Absatz 1 
Nummer 4 der Corona-Verordnung Kita seither einem 
Zutritts- und Teilnahmeverbot.

Darüber hinaus wurde die „Wiedereintrittstestung“, 
die für die Kinder nach dem Auftreten eines Infek-
tionsfalls in der Gruppe erforderlich ist, auf insgesamt 
fünf Testungen ausgeweitet.

Die Beschaffung der Testkits erfolgt für die Kinder in 
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege 
über die Kommunen bzw. Einrichtungsträger, also nicht 
zentral durch das Land Baden-Württemberg. Die Or-
ganisation und Durchführung der Testung vor Ort und 
die Ausgabe der Testkits an die Eltern obliegt den je-
weiligen Trägern in eigener Verantwortung. Die Test-
strategie des Landes sieht nicht vor, dass im Rahmen 
der Testpflicht zwingend PCR-Pool- bzw. „Lolli“-
Tests zur Anwendung kommen müssen. Es gibt daher 
auch keine Vorgabe seitens des Kultusministeriums, 
dass der Träger, sofern sich dieser für ein Testangebot 
in der Einrichtung entscheidet, entweder ausschließ-
lich Stäbchen-Schnelltests oder nur PCR-Pool- bzw. 
„Lolli“-Tests zu verwenden hat, sondern überlässt die 
Entscheidung dem jeweiligen Träger der Kindertages-
einrichtung oder Kindertagespflegestelle. Angesichts 
begrenzter Laborkapazitäten und der derzeit sehr ho-
hen Inzidenzen gerade bei Kindern im Kita- und 
Grundschulalter wäre eine Vorgabe, verpflichtend PCR-
Pool- bzw. „Lolli“-Tests zu verwenden, auch nicht 
sinnvoll. 

Für die Auflösung eines PCR-Pooltests, d. h. für die 
Zuordnung des positiven Poolergebnisses zu einem 
bestimmten Kind, sollen nach der Corona-Verord-
nung Kita PCR-Tests eingesetzt werden, wobei eine 
hiervon abweichende Regelung im Rahmen eines 
durch das zuständige Gesundheitsamt zugelassenen 
Modellvorhabens möglich ist und auch hier mit Blick 
auf die knappen Laborkapazitäten nur im Ausnahme-
fall der Einsatz von Schnelltests möglich ist.

Wird vom Träger der Kita oder Kindertagespflege-
stelle kein Testangebot in der Einrichtung gemacht, so 
werden den Erziehungsberechtigten Antigen-Schnell-
tests zur Selbsttestung im häuslichen Bereich zur Ver-
fügung gestellt. Es ist den Erziehungsberechtigten fer-
ner möglich, den Nachweis durch eine von einer 
„Teststelle“, also einem Leistungserbringer nach § 6 
Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung des Bun-
des, ausgestellte Bescheinigung zu erbringen. Die Er-
ziehungsberechtigten haben die Möglichkeit, eine 
Teststelle zu wählen, die Speichel- beziehungsweise 
Spucktests oder „Lolli“-Tests anbietet, sofern bei-
spielsweise vom Träger der Einrichtung nur Stäbchen-
Schnelltests angeboten werden. Ein Antigen-Schnell-
test darf bei der Vorlage des Nachweises maximal  
24 Stunden, ein PCR-Tests maximal 48 Stunden zu-
rückliegen.

Auch an allen Schulen in Baden-Württemberg gilt 
entsprechend der Corona-Verordnung Schule sowohl 
für Schülerinnen und Schüler als auch für die Be-
schäftigten eine indirekte, inzidenzunabhängige Test-
pflicht. Ebenso wie im Kitabereich unterliegen Schü-

nicht in der von der Stadt Karlsruhe geführten Gräber-
liste nachgewiesen werden. 

Da sich die beiden Grabstätten auf einem in Obhut der 
öffentlichen Hand befindlichen verwaisten jüdischen 
Friedhof befinden, sind die dauernde Pflege unter 
maßgeblicher sachkundiger Mitwirkung der IRG Ba-
den und der dauernde Erhalt unabhängig von einem 
Eintrag in die Gräberliste sichergestellt. 

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann hinsichtlich des Nach-
weises in der Gräberliste nicht abgeholfen 
werden. Soweit die dauernde Pflege und der 
dauernde Erhalt unabhängig von einem Ein-
trag in die Gräberliste sichergestellt ist, wird 
die Petition für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Salomon

16.  Petition 17/744 betr. Testung von Kindern im 
Kita- und Grundschulalter

Die Petentin fordert in ihrer Eingabe vom Dezember 
2021 die Durchführung der Lolli-Pool-PCR-Tests flä-
chendeckend für Kita- und Grundschulkinder einzu-
führen sowie diejenigen Kinder, deren Eltern nicht in 
eine solche Testung einwilligen, bei solch hohen Inzi-
denzen wie in der Alarmstufe vom Besuch der jewei-
ligen Einrichtung auszuschließen.

Die Petentin begründet ihr Anliegen damit, dass eine 
umfassende Testung die einzige Möglichkeit der In-
fektionsprävention bei Kita- und Grundschulkindern 
sei und das Robert Koch-Institut (RKI) für Kinder 
im Kita- und Grundschulalter Lolli-Pool-PCR-Tests 
empfehle.

Die Prüfung der Petition ergab das Folgende:

Nach § 32 des Infektionsschutzgesetzes des Bundes 
(IfSG) werden die Landesregierungen ermächtigt, un-
ter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach 
den §§ 28, 28a und 29 bis 31 IfSG maßgebend sind, 
auch durch Rechtsverordnungen entsprechende Gebo-
te und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krank-
heiten zu erlassen. In Baden-Württemberg sind in der 
Corona-Verordnung Kita die entsprechenden Maß-
nahmen für den Betrieb in Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflegestellen unter Pandemiebedin-
gungen und in der Corona-Verordnung Schule die 
entsprechenden Maßnahmen für den Schulbetrieb un-
ter Pandemiebedingungen geregelt.

Die Landesregierung hat als weitere Schutzmaßnah-
me zur Sicherung des Präsenzbetriebs für Kinder ab 
Vollendung des ersten Lebensjahres, die eine Kita 
oder eine Kindertagespflegestelle besuchen, begin-
nend am 10. Januar 2022, eine Testpflicht eingeführt. 
Die reguläre Testpflicht umfasst drei Schnelltests oder 
zwei PCR-Tests in der Woche. Kinder, die die Test-
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Bedeutung zu, was das Bundesverfassungsgericht in 
ständiger Rechtsprechung bestätigt.

Durch die beitragsbasierte Finanzierung soll der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk unabhängig vom Markt 
und damit unabhängig von den Mechanismen von An-
gebot und Nachfrage existieren können. Er hat nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
die Aufgabe, als Gegengewicht zu den privaten Rund-
funkanbietern ein Leistungsangebot hervorzubringen, 
das einer anderen Entscheidungsrationalität als der 
der marktwirtschaftlichen Anreize folgt. Er hat so zu 
inhaltlicher Vielfalt beizutragen, wie sie nach Auffas-
sung des Bundesverfassungsgerichts allein über den 
freien Markt nicht gewährleistet werden kann. Denn 
der publizistische und ökonomische Wettbewerb führt 
nicht automatisch dazu, dass in den Rundfunkpro-
grammen die Vielfalt der in einer Gesellschaft ver-
fügbaren Informationen, Erfahrungen, Werthaltungen 
und Verhaltensmuster abgebildet wird.

Dieser Aufgabe kann der öffentlich-rechtliche Rund-
funk jedoch nur nachkommen, wenn die Aufgaben-
erfüllung durch eine finanzielle Ausstattung gesichert 
ist. Die zur Erfüllung ihres Grundversorgungsauftrags 
erforderliche Finanzierung ist den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten daher von Verfassungs wegen 
garantiert. Die Rechtsprechung leitet einen Anspruch 
der Rundfunkanstalten auf funktionsgerechte Finanz-
ausstattung direkt aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des GG 
ab. Sozusagen spiegelbildlich hierzu fließen den Rund-
funkanstalten über den Rundfunkbeitrag finanzielle 
Mittel aber auch nur in Höhe ihres Bedarfs zu. Dieser 
Bedarf wird von der unabhängigen, mit Sachverständi-
gen besetzten Kommission zur Ermittlung des Finanz-
bedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) regelmäßig alle 
zwei Jahre ermittelt. Hierbei kontrolliert die KEF unter 
Berücksichtigung sämtlicher Erträge der Rundfunkan-
stalten insbesondere, inwieweit der von den Anstalten 
angemeldete Finanzbedarf unter Beachtung der Grund-
sätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Er-
füllung ihres gesetzlichen Auftrags tatsächlich erfor-
derlich ist. Ausgehend von dem hiernach ermittelten 
Umfang gibt die KEF eine Empfehlung zur Höhe des 
Rundfunkbeitrags ab. Auf dieser Grundlage wird der 
Rundfunkbeitrag sodann von den Ländern im Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag festgesetzt.

Die zur Erfüllung ihres Grundversorgungsauftrags er-
forderliche Finanzierung ist den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten von Verfassungs wegen garantiert. 
Nur ein starker, beitragsfinanzierter öffentlich-recht-
licher Rundfunk kann seinem Grundversorgungsauf-
trag gerecht werden. Die Einführung einer Form von 
Bezahlfernsehen, wie dies der Petent fordert, ist im 
bestehenden System nicht möglich.

Der Petitionsausschuss hat in seiner Sitzung am  
5. Mai 2022 bei zwei Gegenstimmen beschlossen, 
dass der Petition nicht abgeholfen werden kann.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Seimer

lerinnen und Schüler, die die Testpflicht nicht erfül-
len, einem Zutritts- und Teilnahmeverbot.
Die Testpflicht in der Corona-Verordnung Schule und 
in der Corona-Verordnung Kita wurde an die im In-
fektionsfall gemäß Corona-Verordnung Absonderung 
geltende Regelung angepasst, sodass einheitlich alle 
„quarantänebefreiten“ Personen von der Testpflicht 
ausgenommen sind. Ferner erhalten auch Schülerin-
nen und Schüler, Kita-Kinder sowie Beschäftigte, die 
von der Testpflicht ausgenommen sind, ein Testange-
bot. Diese Personen können sich freiwillig zweimal 
pro Woche mittels Schnelltest testen lassen.

Beschlussempfehlung:
Soweit die geforderten Maßnahmen bereits 
umgesetzt wurden, wird die Petition für er-
ledigt erklärt. Im Übrigen kann ihr nicht ab-
geholfen werden.

Berichterstatter: Salomon

17.  Petition 17/162 betr. Reform des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks

Der Petent fordert eine Reform des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks, der zu einer Reduzierung des Rund-
funkbeitrags führt. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Der gesetzliche Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks umfasst nicht nur Bildung, Information und Be-
ratung, sondern auch Unterhaltung. Dies hängt mit 
dem verfassungsrechtlich vorgesehenen Grundversor-
gungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu-
sammen. Dazu gehört auch Unterhaltung, denn der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk soll nicht nur ein Spar-
tenangebot beziehungsweise eine Mindestversorgung 
sichern, sondern die gesamte Bevölkerung erreichen. 
Mit der Formulierung im Gesetzestext in § 26 Absatz 1 
des Medienstaatsvertrags wird keinerlei Priorisierung 
ausgedrückt. Vielmehr stehen die dort genannten Ele-
mente gleichwertig nebeneinander.
Im Übrigen unterliegt die Programmgestaltung der 
Rundfunkanstalten im Rahmen der beauftragten Pro-
gramme der verfassungsrechtlich geschützten Pro-
grammautonomie. Die Rundfunkfreiheit nach Artikel 5 
Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) gewährleistet, dass 
Auswahl, Inhalt und Gestaltung des Programms Sa-
che der Programmverantwortlichen des jeweiligen 
Senders bleiben und sich ausschließlich an publizisti-
schen Kriterien ausrichten. Das Grundrecht schützt so 
insbesondere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten 
vor staatlicher Einflussnahme auf das Programm.
Neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk besteht 
im dualen Rundfunksystem der Bundesrepublik 
Deutschland der private Rundfunk. Dem beitragsfi-
nanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt 
innerhalb dieses Rundfunksystems eine besondere 
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mittelt und diesen Gewinn dann vollständig im Kalen-
derjahr 2017 berücksichtigt.

Zutreffend hätte der Gewinn über das Wirtschaftsjahr 
1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 ermittelt und dann auf 
die beiden Kalenderjahre 2016 und 2017 verteilt werden 
müssen. Denn der Petent war bereits im Jahr 2016 Ei-
gentümer der Forstflächen. Da für die Aufnahme einer 
forstwirtschaftlichen Tätigkeit ertragsteuerlich das Ei-
gentum an einer forstwirtschaftlichen Fläche grundsätz-
lich ausreicht, lag bereits im Jahr 2016 ein – gegebe-
nenfalls aussetzender – forstwirtschaftlicher Betrieb vor.

Der im Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 
2017 erzielte Gewinn des Petenten aus dem Forstbe-
trieb ist daher über die Kalenderjahre 2016 und 2017 
zu verteilen.

Das Finanzamt wird diese Verteilung von Amts we-
gen vornehmen. Dies hat zur Folge, dass der für den 
Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2017 ange-
setzte Gewinn jeweils hälftig in 2016 und 2017 zu 
berücksichtigen ist. Daraus ergibt sich zugunsten des 
Petenten ein Progressionsvorteil.

2. Tarifermäßigung nach § 32c EStG

Darüber hinaus können Land- und Forstwirte zum 
Ausgleich von schwankenden Gewinnen bei den Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft eine Tarifer-
mäßigung beantragen (§ 32c EStG). Einen Antrag auf 
Anwendung des § 32c EStG hat der Petent bislang 
nicht gestellt. Durch die Tarifermäßigung könnte sich 
eine weitere steuerliche Entlastung des Petenten er-
geben. Das Finanzamt wird den Petenten auf die An-
tragsmöglichkeit hinweisen. 

Die vorgenannten beiden Punkte führen beim Peten-
ten zu einer – im Vergleich zum eigentlichen Peti-
tionsbegehren – geringfügigen Steuerentlastung. Die 
endgültige Höhe der Entlastung könnte davon abhän-
gig sein, wie der Gesetzgeber die vom Bundesverfas-
sungsgericht vorgegebene Neuregelung der Vollver-
zinsung nach § 233a in Verbindung mit § 238 Abga-
benordnung regelt. Diese Neuregelung muss bis zum 
31. Juli 2022 erfolgen. Ihr Inhalt ist derzeit noch nicht 
absehbar. 

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Seimer

19.  Petition 17/440 betr. Eintrag von Grabstätten 
in Buchen in das Gräberverzeichnis

Der Petent wendet sich wegen vier Grabstätten auf 
dem jüdischen Friedhof in Bödigheim, einem Stadtteil 
der Stadt Buchen (Odenwald), an den Petitionsaus-
schuss. Die Verstorbenen seien Soldaten des Ersten 
Weltkriegs gewesen. Der Petent bittet die Grabstätten 

18. Petition 17/390 betr. Steuersache

Der Petent wendet sich gegen die einkommensteuerli-
che Behandlung von Entgelten, die ihm für die Durch-
führung von Ausgleichsmaßnahmen zustehen.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Das Entgelt für die Maßnahmendurchführung stellt 
für den Petenten eine Betriebseinnahme bei den Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 Einkom-
mensteuergesetz – EStG) dar. 

Da der Petent seinen Gewinn durch Einnahmenüber-
schussrechnung ermittelt, sind Betriebseinnahmen nach 
dem sogenannten Zuflussprinzip des § 11 EStG zu er-
fassen. Das bedeutet: Grundsätzlich sind Betriebsein-
nahmen in dem Kalenderjahr zu erfassen, in dem sie 
dem Steuerpflichtigen zugeflossen sind. Das gilt auch 
für Vorschüsse, Teil- und Abschlagszahlungen. Von 
diesem Grundsatz besteht eine Ausnahme für Be-
triebseinnahmen, die auf einer Nutzungsüberlassung 
von mehr als fünf Jahren beruhen. Solche Betriebsein-
nahmen können insgesamt auf den Zeitraum gleich-
mäßig verteilt werden, für den die Vorauszahlung ge-
leistet wird (§ 11 Absatz 1 Satz 3 EStG).

Bei dem Entgelt für die Maßnahmendurchführung 
handelt es sich nicht um ein Entgelt für eine Nut-
zungsüberlassung im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 3 
EStG. Denn: Der Petent erhält das Entgelt dafür, dass 
er auf den Forstflächen einen bestimmten ökologi-
schen Zustand herstellt und aufrechterhält. Das Ent-
gelt ist also eine Gegenleistung für den ökologischen 
Waldumbau und nicht für eine Nutzungsüberlassung 
der Flächen an das Regierungspräsidium.

Eine Verteilung der Kostenerstattung für die Maßnah-
mendurchführung auf 25 Jahre, wie vom Petenten an-
geregt, ist daher auf Basis des geltenden Rechts nicht 
möglich.

Die vom Petenten vorgebrachte Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs erlaubt ebenfalls keine Verteilung 
des Entgelts für die Maßnahmendurchführung. Denn 
die Entscheidung betraf einen anderen Sachverhalt: In 
dem Streitfall ging es um ein Entgelt für eine Nut-
zungsüberlassung von Ausgleichsflächen. Das Entgelt 
wurde gerade nicht für Bewirtschaftungsleistungen, 
wie etwa einen Waldumbau, erbracht.

Zugunsten des Petenten sind jedoch folgende beiden 
Punkte zu beachten:

1. Abweichendes Wirtschaftsjahr

Bei Land- und Forstwirten umfasst das steuerliche 
Wirtschaftsjahr regelmäßig den Zeitraum vom 1. Juli 
eines Jahres bis zum 30. Juni des Folgejahres. Der 
Gewinn des Wirtschaftsjahres ist auf das Kalenderjahr, 
in dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf das Ka-
lenderjahr, in dem das Wirtschaftsjahr endet, entspre-
chend dem zeitlichen Anteil aufzuteilen (§ 4a EStG).

Der Petent hat bislang seinen Gewinn für den Zeit-
raum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017 er-
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Die drei vom Petenten angeführten Grabstätten wer-
den entsprechend der von der IRG Baden geäußerten 
Bitte nicht in der von der Stadt Buchen (Odenwald) 
geführten Gräberliste nachgewiesen werden. Die wei-
tere vom Petenten genannte Grabstätte fällt aufgrund 
des Sterbedatums nicht unter das Gräbergesetz.

Da sich die vier Grabstätten auf einem in Obhut der 
öffentlichen Hand befindlichen verwaisten jüdischen 
Friedhof befinden, sind die dauernde Pflege unter maß-
geblicher sachkundiger Mitwirkung der IRG Baden 
und der dauernde Erhalt unabhängig davon sicherge-
stellt, ob die Gräber unter das Gräbergesetz fallen und 
unabhängig von einem Eintrag in die Gräberliste. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Waldbüßer

20.  Petition 17/763 betr. Pflege einer Grabstätte 
auf einem jüdischen Friedhof in Bödigheim

Der Petent wendet sich wegen einer Grabstätte auf dem 
jüdischen Friedhof Bödigheim, einem Stadtteil der 
Stadt Buchen (Odenwald), an den Petitionsausschuss. 
Die Bestattete sei ein Opfer von Krieg und Gewalt-
herrschaft. Der Petent bittet um Prüfung, ob die jüdi-
sche Gemeinde bei der Erhaltung der Grabstätte durch 
das Land Baden-Württemberg unterstützt werde. Soll-
te dies nicht der Fall sein, bittet der Petent um Unter-
suchung, welche Formen der Unterstützung tatsäch-
lich bei der Erhaltung der Grabstätte gegenüber der 
jüdischen Gemeinde gewährt würden. Eine bloße Auf-
zählung von eventuellen Mitteln stelle keine wirkliche 
Hilfe und Unterstützung der jüdischen Gemeinde dar.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Das vom Petenten angeführte Grab befindet sich auf 
dem pflegeverwaisten jüdischen Friedhof in Bödig-
heim. Die jüdischen Gemeinden, denen der Friedhof 
zuletzt als Begräbnisstätte diente, sind durch Verfol-
gungsmaßnahmen der NS-Diktatur untergegangen.

Die Grabstätte auf dem pflegeverwaisten jüdischen 
Friedhof in Bödigheim, auf die der Petent Bezug 
nimmt, wird von der Stadt Buchen (Odenwald) in enger 
Abstimmung mit der Israelitischen Religionsgemein-
schaft Baden (IRG Baden) gepflegt und unterhalten. 

Die Bundesregierung hat sich durch Kabinettsbe-
schluss vom 31. August 1956 bereiterklärt, zusammen 
mit den Ländern an Stelle der durch Verfolgungsmaß-
nahmen der NS-Diktatur vernichteten jüdischen Ge-
meinden die Last der Friedhofsbetreuung im Rahmen 
der Wiedergutmachung zu übernehmen. 

Aufgrund einer Vereinbarung vom 21. Juni 1957 zwi-
schen Bund und Ländern stellen der Bund und die 
Länder zu gleichen Teilen Mittel zur Verfügung, um 

aus der der Petition beigefügten Anlage aufgrund der 
dort aufgeführten Grabnummern zu ermitteln. Die noch 
zu ermittelnden Grabstätten seien nicht im Gräberver-
zeichnis nach § 5 Absatz 1 Gräbergesetz der Stadt Bu-
chen erfasst und aufgenommen. Nach § 1 Absatz 2 
Nummer 1 Gräbergesetz stünden die noch zu ermit-
telnden Gräber unter dem Schutz des Gräbergesetzes.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Stadt Buchen (Odenwald) führt aus, dass die vom 
Petenten angeführten Gräber nicht in der Gräberliste 
der Stadt gelistet seien. Die Stadt weist darauf hin, 
dass die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden 
(IRG Baden) keine Notwendigkeit sähe, diese Gräber 
in die nach dem Gräbergesetz zu führende Gräberliste 
aufzunehmen. Die Stadt bittet zu beachten, dass eine 
Aufnahme der Gräber in die Gräberliste ohne Zustim-
mung der IRG Baden nicht möglich sei.

Anhand der der Petition beigefügten Anlage wurden 
aufgrund der dort aufgeführten Grabnummern die 
Grabstätten ermittelt.

Die in der der Petition beigefügten Anlage aufge-
führten Grabnummern beziehen sich auf die Grab-
nummern in der Dokumentation des Landesdenkmal-
amts Baden-Württemberg der jüdischen Grabsteine 
in Baden-Württemberg, die im Findbuch des Landes-
archivs Baden-Württemberg – Staatsarchiv Ludwigs-
burg – einsehbar sind.

Drei der vom Petenten genannten Grabstätten sind 
Gräber, die dem Grunde nach unter das Gesetz über 
die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) fallen könnten. Das 
Grab einer weiteren vom Petenten genannten Person 
fällt schon aufgrund des Sterbedatums des dort Be-
statteten nicht unter das Gräbergesetz. 

Als zuständige Behörden für die Feststellung der Grä-
ber, den Nachweis in Gräberlisten und die Fortschrei-
bung der Gräberlisten sind im Land die Gemeinden 
bestimmt. Danach ist die Stadt Buchen (Odenwald) 
zuständig für die Feststellung der Gräber, den Nach-
weis in Gräberlisten und die Fortschreibung der Grä-
berlisten, für die auf ihrem Gebiet liegenden Gräber, 
die unter das Gräbergesetz fallen. 

Da sich die Gräber auf einem jüdischen Friedhof be-
finden, sind nach der geltenden Absprache zur Betreu-
ung der verwaisten jüdischen Friedhöfe alle Einzel-
fragen hinsichtlich der Grabstätten in Verbindung mit 
den zuständigen jüdischen Stellen zu klären. Damit 
setzt somit eine durch die Stadt noch vorzunehmen-
de abschließende Prüfung und ein Nachweis in der 
Gräberliste die Zustimmung der IRG Baden voraus. 
Diese hat grundsätzlich gebeten, von Aufnahmen von 
Grabstätten auf verwaisten jüdischen Friedhöfen im 
Zuständigkeitsbereich der IRG Baden in die Gräber-
liste abzusehen. Im Ergebnis kann also dahingestellt 
bleiben, ob die Grabstätten unter das Gräbergesetz 
fallen würden und in die nach dem Gräbergesetz zu 
führende Gräberliste aufgenommen werden könnten. 
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die Sicherung und die dauernde Erhaltung der ver-
waisten jüdischen Friedhöfe zu ermöglichen, da deren 
frühere Träger – die jüdischen Gemeinden – durch die 
Verfolgungsmaßnahmen der NS-Diktatur vernichtet 
wurden. 
Aus diesen Mitteln gewährt das Land der Stadt Buchen 
(Odenwald) Zuschüsse im Rahmen der oben genann-
ten Vereinbarung zur Erhaltung der genannten Grab-
stätte.
Die vom Petenten begehrte Prüfung hat damit erge-
ben, dass, da die jüdische Gemeinde durch Verfol-
gungsmaßnahmen der NS-Diktatur vernichtet wurde, 
die genannte Grabstätte auf dem pflegeverwaisten jü-
dischen Friedhof in Bödigheim in enger Abstimmung 
mit der IRG Baden durch die Stadt Buchen (Oden-
wald) gepflegt und unterhalten wird. Die Stadt wird 
vom Land durch die Gewährung von Zuschüssen da-
bei unterstützt.

Beschlussempfehlung:
Die Petition wird für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Waldbüßer

5.5.2022 Der Vorsitzende:
 Marwein
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